
 

Gesetzentwurf  

der Bayerischen Staatsregierung 

Gesetz zur Anpassung der Bezüge 2024/2025 

 

A. Problem 

 

Nach Art. 16 Abs. 1 des Bayerischen Besoldungsgesetzes (BayBesG) und Art. 4 des 

Bayerischen Beamtenversorgungsgesetzes (BayBeamtVG) sind die Bezüge der Be-

soldungsberechtigten sowie der Versorgungsberechtigten regelmäßig an die Ent-

wicklung der allgemeinen wirtschaftlichen und finanziellen Verhältnisse anzupassen. 

 

B. Lösung 

 

Mit dem Gesetzentwurf wird die Besoldung der bayerischen Beamten und Beamtin-

nen, Richter und Richterinnen durch die zeitgleiche und systemgerechte Übertragung 

des Tarifabschlusses für die Tarifbeschäftigten des öffentlichen Dienstes der Länder 

vom 9. Dezember 2023 wie folgt an die Entwicklung der allgemeinen wirtschaftlichen 

und finanziellen Verhältnisse angepasst: 

 

─ Erhöhung der Besoldung ab 1. November 2024 um 200 € und 

─ lineare Anpassung der Besoldung ab 1. Februar 2025 um 5,5 %, 

 

Die Versorgungsbezüge werden entsprechend erhöht. 

 

Anwärter und Anwärterinnen erhalten anstelle der linearen Anhebung ab 1. Novem-

ber 2024 eine Erhöhung der Anwärtergrundbeträge in Höhe von monatlich 100 € und 

ab 1. Februar 2025 eine weitere Erhöhung der Anwärtergrundbeträge in Höhe von 

monatlich 50 €.  

 

Beamte und Beamtinnen, Richter und Richterinnen, Anwärter und Anwärterinnen er-

halten zusätzlich zur Erhöhung der Bezüge eine Sonderzahlung zur Abmilderung der 

gestiegenen Verbraucherpreise. Dies gilt auch für Versorgungsempfänger und Ver-

sorgungsempfängerinnen, die die Sonderzahlung nach den jeweiligen Ruhegehalts- 

und Anteilssätzen erhalten. 



 

Die Regelungen gelten unmittelbar für den von Art. 1 BayBesG und Art. 1 BayBe-

amtVG erfassten Personenkreis. 

 

C. Alternativen 

 

Keine. 

 

D. Kosten 

 

1. Kosten für den Staat 

Die im Gesetz vorgesehenen Anpassungsmaßnahmen bewirken Mehrausgaben 

für das Jahr 2024 in Höhe von rd. 1.135 Mio. € und für das Jahr 2025 in Höhe von 

rd. 1.945 Mio. € (jeweils gegenüber 2023). 

 

2. Kosten für die Kommunen 

Die Ausführungen zum staatlichen Bereich gelten abhängig von der Zahl der an-

spruchsberechtigten aktiven Beamten und Beamtinnen sowie Versorgungsberech-

tigten entsprechend. Die Bezifferung der Kosten ist nicht möglich. 

 

3. Kosten für die Wirtschaft und den Bürger 

Keine. 



 

 

Gesetz  

zur Anpassung der Bezüge 2024/2025 

 

§ 1 

Änderung des Bayerischen Besoldungsgesetzes  

 

Das Bayerische Besoldungsgesetz (BayBesG) vom 5. August 2010 (GVBl. S. 410, 

764, BayRS 2032-1-1-F), das zuletzt durch § 3 des Gesetzes vom 7. Juli 2023 (GVBl. 

S. 313) und durch die §§ 1 und 2 des Gesetzes vom 10. August 2023 (GVBl. S. 495) 

geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 

1. Art. 60 wird wie folgt geändert: 

a) Abs. 2 wird wie folgt geändert: 

aa) Nach Satz 4 wird folgender Satz 5 eingefügt: 

„5Eine rückwirkende Gewährung des Zuschlags für mehr als drei Monate ist 

nur mit Zustimmung des Staatsministeriums der Finanzen und für Heimat 

möglich.“ 

bb) Der bisherige Satz 5 wird Satz 6 und das Wort „Er“ wird durch die Wörter 

„Der Zuschlag“ ersetzt. 

cc) Der bisherige Satz 6 wird Satz 7. 

b) In Abs. 4 werden nach dem Wort „Dienstbehörde“ die Wörter „oder die von ihr 

durch Rechtsverordnung bestimmte Stelle“ eingefügt. 

2. Art. 60a wird wie folgt geändert: 

a) In Abs. 1 Satz 1 werden die Wörter „mit einem Einstieg in der dritten Qualifika-

tionsebene in der Fachlaufbahn Naturwissenschaft und Technik sowie in der 

Fachlaufbahn Polizei und Verfassungsschutz mit dem Schwerpunkt Technik 

kann“ durch die Wörter „kann beim Einstieg in der dritten Qualifikationsebene in 

der Fachlaufbahn Naturwissenschaft und Technik oder in der Fachlaufbahn Po-

lizei und Verfassungsschutz mit dem Schwerpunkt Technik“ ersetzt. 



b) In Abs. 2 werden die Sätze 2 bis 4 durch die folgenden Sätze 2 bis 8 ersetzt: 

„2Bei der Gewährung kann festgelegt werden, dass er im Fall einer Beförderung 

verringert wird oder vorzeitig entfällt. 3Der Zuschlag kann für einen Zeitraum von 

insgesamt zehn Jahren gewährt werden. 4Wird der Zuschlag für einen kürzeren 

Zeitraum gewährt, kann er nach Wegfall in unmittelbarem Anschluss erneut ge-

währt werden, sofern dies im konkreten Fall im Hinblick auf die anforderungs-

gerechte Dienstpostenbesetzung weiterhin erforderlich ist. 5Der Zuschlag ver-

mindert sich spätestens nach fünf Jahren der tatsächlichen Zahlung um 

40 v. H., nach spätestens weiteren drei Jahren um 30 v. H. des dann jeweils 

gewährten Zuschlagsbetrags. 6Art. 6 gilt entsprechend. 7Der Zuschlag entfällt 

bei einem Wechsel des Dienstpostens, wenn für den neuen Dienstposten die 

Voraussetzungen nach Abs. 1 nicht vorliegen. 8Ausnahmen hiervon bedürfen 

der Zustimmung des Staatsministeriums der Finanzen und für Heimat.“ 

c) In Abs. 5 werden nach dem Wort „Dienstbehörde“ die Wörter „oder die von ihr 

durch Rechtsverordnung bestimmte Stelle“ eingefügt. 

3. In Art. 60b Abs. 2 Satz 2 wird die Angabe „bis 4“ durch die Angabe „bis 8“ersetzt. 

4. In Art. 73 Abs. 1 Satz 1 werden die Angabe „96 026,48 €“ durch die Angabe 

„96 448,15 €“ und die Angabe „113 980,18 €“ durch die Angabe „114 401,85 €“ er-

setzt. 

5. Art. 108 wird wie folgt geändert: 

a) Abs. 12 wird aufgehoben. 

b) Die Abs. 13 und 14 werden die Abs. 12 und 13. 

6. Nach Art. 109 wird folgender Art. 109a eingefügt: 

 

„Art. 109a 

Inflationsausgleichszahlungen 

(1) 1Berechtigte sowie Dienstanfänger und Dienstanfängerinnen erhalten eine 

einmalige Sonderzahlung (Inflationsausgleichs-Einmalzahlung), wenn das Beam-

ten-, Richter- oder Dienstanfängerverhältnis am 9. Dezember 2023 bestanden hat 

und sie in der Zeit vom 1. August 2023 bis zum 8. Dezember 2023 an mindestens 



einem Tag Anspruch auf Bezüge hatten. 2Auf die Inflationsausgleichs-Einmalzah-

lung finden die Vorschriften des Teils 1 entsprechend Anwendung. 3Maßgebend 

sind die Verhältnisse am 9. Dezember 2023 (Stichtag). 4Besteht am Stichtag kein 

Anspruch auf Bezüge, sind abweichend von Satz 3 die Verhältnisse des letzten 

Tages mit Anspruch auf Bezüge maßgebend. 5Die Höhe der Inflationsausgleichs-

Einmalzahlung beträgt für 

1. Beamte, Beamtinnen, Richter und Richterinnen 1 800 €, 

2. Anwärter und Anwärterinnen 1 000 € und 

3. Dienstanfänger und Dienstanfängerinnen 600 €. 

(2) 1Berechtigte sowie Dienstanfänger und Dienstanfängerinnen erhalten für die 

Monate Januar 2024 bis Oktober 2024 (Bezugsmonate) monatliche Sonderzahlun-

gen (Inflationsausgleichs-Monatszahlungen), wenn in dem jeweiligen Bezugsmo-

nat ein Beamten-, Richter- oder Dienstanfängerverhältnis besteht und an mindes-

tens einem Tag Anspruch auf Bezüge bestanden hat. 2Auf die Inflationsausgleichs-

Monatszahlungen finden die Vorschriften des Teils 1 entsprechend Anwendung. 

3Maßgebend sind jeweils die Verhältnisse am ersten Tag des jeweiligen Bezugs-

monats. 4Besteht an dem Tag kein Anspruch auf Bezüge, sind abweichend von 

Satz 3 die Verhältnisse des letzten Tags mit Anspruch auf Bezüge maßgeblich. 

5Wird ein Beamten-, Richter- oder Dienstanfängerverhältnis im Laufe eines Be-

zugsmonats begründet, ist auf den ersten Tag des Beginns des Rechtsverhältnis-

ses abzustellen. 6Die Höhe der Inflationsausgleichs-Monatszahlungen beträgt für  

1. Beamte, Beamtinnen, Richter und Richterinnen 120 €, 

2. Anwärter und Anwärterinnen 50 € und 

3. Dienstanfänger und Dienstanfängerinnen 30 €. 

(3) Die Inflationsausgleichszahlungen bleiben bei der Gewährung anderer Be-

soldungsbestandteile unberücksichtigt. 

(4) 1Der Anspruch richtet sich gegen den Dienstherrn, der die Bezüge in den 

Fällen des Abs. 1 am 9. Dezember 2023 oder in den Fällen des Abs. 2 am letzten 

Tag des Bezugsmonats mit Anspruch auf Bezüge zu zahlen hat. 2Entsprechende 



Leistungen aus einem anderen Rechtsverhältnis im öffentlichen Dienst des Frei-

staates Bayern werden jedem Berechtigten und jedem Dienstanfänger oder jeder 

Dienstanfängerin insgesamt nur einmal gewährt. 3Bei mehreren Dienstverhältnis-

sen ist für die Begrenzung das Dienstverhältnis maßgeblich, aus dem die laufenden 

Bezüge gezahlt werden.“ 

7. Art. 111 wird wie folgt geändert: 

a) In Nr. 1 wird die Angabe „Art. 60a und“ gestrichen. 

b) In Nr. 2 wird nach der Angabe „Art. 60b“ die Angabe „und Art. 109a“ eingefügt.  

 

§ 2 

Weitere Änderung des Bayerischen Besoldungsgesetzes 

 

Das Bayerische Besoldungsgesetz (BayBesG) vom 5. August 2010 (GVBl. S. 410, 

764, BayRS 2032-1-1-F), das zuletzt durch § 1 dieses Gesetzes geändert worden ist, 

wird wie folgt geändert: 

1. Art. 16 Abs. 2 wird wie folgt gefasst: 

„(2) 1Die ab dem 1. November 2024 geltenden Beträge in den Anlagen 3 und 6 

sind um jeweils 200 € gegenüber dem vorherigen Stand erhöht. 2Die ab dem 1. No-

vember 2024 geltenden Beträge der Anlage 10 sind um jeweils 100 € gegenüber 

dem vorherigen Stand erhöht.“ 

2. Die Anlagen 3, 6 und 10 werden wie folgt gefasst: 



 

„Anlage 3 

Besoldungsordnung A 

Grundgehaltssätze 

(Monatsbeträge in Euro) 

Gültig ab 1. November 2024 

 

 

 
Besol- 

dungs- 

gruppe 

2-Jahres-Rhythmus 3-Jahres-Rhythmus 4-Jahres-Rhythmus 

Stufe 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

A   3 2 638,86 2 690,46 2 742,05 2 793,63 2 845,25 2 896,82 2 948,42 3 000,00     

A   4 2 704,64 2 765,43 2 826,15 2 886,89 2 947,62 3 008,34 3 069,05 3 129,77     

A   5 2 738,69 2 799,08 2 859,53 2 919,93 2 980,36 3 040,80 3 101,24 3 161,67     

A   6 2 806,56 2 872,86 2 939,20 3 005,58 3 071,93 3 138,28 3 204,61 3 270,93     

A   7 2 913,94 2 997,43 3 080,91 3 164,41 3 247,93 3 307,51 3 367,13 3 426,79     

A   8 2 986,50 3 093,47 3 200,49 3 307,46 3 414,48 3 485,80 3 557,10 3 628,44 3 699,76  

A   9 3 123,21 3 237,39 3 351,56 3 465,77 3 579,94 3 658,45 3 736,96 3 815,45 3 893,95  

A 10 3 352,72 3 499,00 3 645,35 3 791,64 3 937,93 4 035,46 4 134,31 4 234,07 4 333,87  

A 11  3 834,40 3 984,30 4 135,58 4 288,95 4 391,16 4 493,43 4 596,66 4 700,95 4 805,20 

A 12    4 291,28 4 474,13 4 659,18 4 783,52 4 907,83 5 032,17 5 156,50 5 280,83 

A 13      4 974,01 5 175,37 5 309,62 5 443,88 5 578,16 5 712,41 5 846,68 

A 14      5 320,13 5 581,25 5 755,38 5 929,49 6 103,57 6 277,69 6 451,79 

A 15        6 109,90 6 339,63 6 569,30 6 799,01 7 028,72 7 258,39 

A 16        6 734,16 6 999,85 7 265,53 7 531,17 7 796,82 8 062,47 



  

Besoldungsordnung B 

Grundgehaltssätze 

(Monatsbeträge in Euro) 

Gültig ab 1. November 2024 

Besoldungsgruppe Betrag 

B   2  8 398,59 

B   3  8 881,24 

B   4  9 386,79 

B   5  9 966,82 

B   6 10 514,52 

B   7 11 047,34 

B   8 11 602,63 

B   9 12 292,15 

B 10 14 433,27 

B 11 14 985,12 

 



 

Besoldungsordnung W 

Grundgehaltssätze 

(Monatsbeträge in Euro) 

Gültig ab 1. November 2024 

Besoldungsgruppe Festbetrag  

W 1 5 250,00  

  

Besoldungsgruppe 

Stufe 

1 2 3 

5 Jahre 7 Jahre  

W 2 6 468,46 6 724,34 7 108,10 

W 3 7 619,83 7 875,68 8 195,48 

 



 

Besoldungsordnung R 

Grundgehaltssätze 

(Monatsbeträge in Euro) 

Gültig ab 1. November 2024 

Besol-

dungs-

gruppe 

Stufe 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

2-Jahres-Rhythmus 

R 1 4 979,80 5 253,30 5 526,76 5 800,23 6 073,71 6 347,22 6 620,65 6 894,20 7 167,64 7 441,17 

R 2   6 181,43 6 454,92 6 728,41 7 001,90 7 275,36 7 548,80 7 822,31 8 095,76 

R 3  8 881,24 

 

R 4  9 386,79 

R 5  9 966,82 

R 6 10 514,52 

R 7 11 047,34 

R 8 11 602,63 

R 9 12 292,15  



 

Besoldungsordnung C kw 

Grundgehaltssätze 

(Monatsbeträge in Euro) 

Gültig ab 1. November 2024 

Besol-

dungs-

gruppe 

Stufe 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

2-Jahres-Rhythmus 

C 1 kw 4 110,02 4 241,68 4 373,28 4 504,90 4 638,37 4 772,60 4 906,84 5 041,10 5 175,37 5 309,62 5 443,88 5 578,16 5 712,41 5 846,68  

C 2 kw 4 118,22 4 328,03 4 537,78 4 751,61 4 965,56 5 179,52 5 393,50 5 607,44 5 821,41 6 035,37 6 249,30 6 463,26 6 677,21 6 891,24 7 105,19 

C 3 kw 4 498,35 4 739,67 4 981,96 5 224,23 5 466,47 5 708,77 5 951,01 6 193,27 6 435,54 6 677,82 6 920,07 7 162,36 7 404,60 7 646,88 7 889,15 

C 4 kw 5 637,99 5 881,50 6 125,07 6 368,60 6 612,16 6 855,67 7 099,22 7 342,70 7 586,26 7 829,80 8 073,34 8 316,86 8 560,43 8 803,95 9 047,48 

 



    

Anlage 6 

Auslandsbesoldung 

(Monatsbeträge in Euro) 

Gültig ab 1. November 2024 

 
Grund- 
gehalts- 
spanne 
von - bis 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15    

  2 625,65 2 922,77 3 260,38 3 643,94 4 079,85 4 587,27 5 174,36 5 841,46 6 599,40 7 460,58 8 439,13  9 550,90 10 814,18 12 249,51 

  

Zonen- 
stufe 

Monats-
betrag 

2 625,64 2 922,76 3 260,37 3 643,93 4 079,84 4 587,26 5 174,35 5 841,45 6 599,39 7 460,57 8 439,12 9 550,89 10 814,17 12 249,50   

Zonen-
stufe      

 

 1    1 

siehe  
Verwei-

sung 

 2    2 

 3     3 

 4     4 

 5     5 

 6     6 

 7     7 

 8     8 

 9     9 

10 Die betragsmäßige Zuordnung ergibt sich aus Anlage VI (VI.1, VI.2) zum  10 

11 Bundesbesoldungsgesetz.  11 

12    12 

13    13 

14    14 

15    15 

16    16 

17    17 

18    18 

19    19 

20    20 



 

Anlage 10 

Anwärtergrundbetrag 

(Monatsbeträge in Euro) 

Gültig ab 1. November 2024 

Eingangsamt, in das der Anwärter oder die Anwärterin nach  
Abschluss des Vorbereitungsdienstes voraussichtlich eintritt 

Grundbetrag 
 

A 3 bis A 4 1 339,33 
 

A 5 bis A 8 1 459,93 
 

A 9 bis A 11 1 513,85 
 

A 12 1 653,44 
 

A 13 1 685,21 
 

A 13 + Zulage gemäß Art. 33 Satz 1 1 720,08 “. 



 

§ 3 

Weitere Änderung des Bayerischen Besoldungsgesetzes 

 

In Art. 73 Abs. 1 Satz 1 des Bayerischen Besoldungsgesetzes (BayBesG) vom 

5. August 2010 (GVBl. S. 410, 764, BayRS 2032-1-1-F), das zuletzt durch § 2 dieses 

Gesetzes geändert worden ist, werden die Angabe „96 448,15 €“ durch die Angabe 

„103 525,37 €“ und die Angabe „114 401,85 €“ durch die Angabe „122 384,23 €“ er-

setzt. 

§ 4 

Weitere Änderung des Bayerischen Besoldungsgesetzes 

 

Das Bayerische Besoldungsgesetz (BayBesG) vom 5. August 2010 (GVBl. S. 410, 

764, BayRS 2032-1-1-F), das zuletzt durch § 3 dieses Gesetzes geändert worden ist, 

wird wie folgt geändert: 

1. Art. 16 Abs. 2 wird wie folgt gefasst: 

„(2) 1Die ab dem 1. Februar 2025 geltenden Beträge in den Anlagen 3 bis 9 

entsprechen einer allgemeinen linearen Erhöhung um 5,5 v. H. gegenüber dem 

vorherigen Stand. 2Die ab dem 1. Februar 2025 geltenden Beträge der Anlage 10 

sind um jeweils 50 € gegenüber dem vorherigen Stand erhöht.“ 

2. Die Anlagen 3 bis 10 werden wie folgt gefasst: 



 

„Anlage 3 

Besoldungsordnung A 

Grundgehaltssätze 

(Monatsbeträge in Euro) 

Gültig ab 1. Februar 2025 

 

 

 
Besol- 

dungs- 

gruppe 

2-Jahres-Rhythmus 3-Jahres-Rhythmus 4-Jahres-Rhythmus 

Stufe 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

A   3 2 784,00 2 838,44 2 892,86 2 947,28 3 001,74 3 056,15 3 110,58 3 165,00     

A   4 2 853,40 2 917,53 2 981,59 3 045,67 3 109,74 3 173,80 3 237,85 3 301,91     

A   5 2 889,32 2 953,03 3 016,80 3 080,53 3 144,28 3 208,04 3 271,81 3 335,56     

A   6 2 960,92 3 030,87 3 100,86 3 170,89 3 240,89 3 310,89 3 380,86 3 450,83     

A   7 3 074,21 3 162,29 3 250,36 3 338,45 3 426,57 3 489,42 3 552,32 3 615,26     

A   8 3 150,76 3 263,61 3 376,52 3 489,37 3 602,28 3 677,52 3 752,74 3 828,00 3 903,25  

A   9 3 294,99 3 415,45 3 535,90 3 656,39 3 776,84 3 859,66 3 942,49 4 025,30 4 108,12  

A 10 3 537,12 3 691,45 3 845,84 4 000,18 4 154,52 4 257,41 4 361,70 4 466,94 4 572,23  

A 11  4 045,29 4 203,44 4 363,04 4 524,84 4 632,67 4 740,57 4 849,48 4 959,50 5 069,49 

A 12    4 527,30 4 720,21 4 915,43 5 046,61 5 177,76 5 308,94 5 440,11 5 571,28 

A 13      5 247,58 5 460,02 5 601,65 5 743,29 5 884,96 6 026,59 6 168,25 

A 14      5 612,74 5 888,22 6 071,93 6 255,61 6 439,27 6 622,96 6 806,64 

A 15        6 445,94 6 688,31 6 930,61 7 172,96 7 415,30 7 657,60 

A 16        7 104,54 7 384,84 7 665,13 7 945,38 8 225,65 8 505,91 



  

Besoldungsordnung B 

Grundgehaltssätze 

(Monatsbeträge in Euro) 

Gültig ab 1. Februar 2025 

Besoldungsgruppe Betrag 

B   2  8 860,51 

B   3  9 369,71 

B   4  9 903,06 

B   5 10 515,00 

B   6 11 092,82 

B   7 11 654,94 

B   8 12 240,77 

B   9 12 968,22 

B 10 15 227,10 

B 11 15 809,30 

 



 

Besoldungsordnung W 

Grundgehaltssätze 

(Monatsbeträge in Euro) 

Gültig ab 1. Februar 2025 

Besoldungsgruppe Festbetrag 
 

W 1 5 538,75 

  

Besoldungsgruppe 

Stufe 

1 2 3 

5 Jahre 7 Jahre  

W 2 6 824,23 7 094,18 7 499,05 

W 3 8 038,92 8 308,84 8 646,23 

 



 

Besoldungsordnung R 

Grundgehaltssätze 

(Monatsbeträge in Euro) 

Gültig ab 1. Februar 2025 

Besol-

dungs-

gruppe 

Stufe 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

2-Jahres-Rhythmus 

R 1 5 253,69 5 542,23 5 830,73 6 119,24 6 407,76 6 696,32 6 984,79 7 273,38 7 561,86 7 850,43 

R 2   6 521,41 6 809,94 7 098,47 7 387,00 7 675,50 7 963,98 8 252,54 8 541,03 

R 3  9 369,71 

 

R 4  9 903,06 

R 5 10 515,00 

R 6 11 092,82 

R 7 11 654,94 

R 8 12 240,77 

R 9 12 968,22 



 

Besoldungsordnung C kw 

Grundgehaltssätze 

(Monatsbeträge in Euro) 

Gültig ab 1. Februar 2025 

Besol-

dungs-

gruppe 

Stufe 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

2-Jahres-Rhythmus 

C 1 kw 4 336,07 4 474,97 4 613,81 4 752,67 4 893,48 5 035,09 5 176,72 5 318,36 5 460,02 5 601,65 5 743,29 5 884,96 6 026,59 6 168,25  

C 2 kw 4 344,72 4 566,07 4 787,36 5 012,95 5 238,67 5 464,39 5 690,14 5 915,85 6 141,59 6 367,32 6 593,01 6 818,74 7 044,46 7 270,26 7 495,98 

C 3 kw 4 745,76 5 000,35 5 255,97 5 511,56 5 767,13 6 022,75 6 278,32 6 533,90 6 789,49 7 045,10 7 300,67 7 556,29 7 811,85 8 067,46 8 323,05 

C 4 kw 5 948,08 6 204,98 6 461,95 6 718,87 6 975,83 7 232,73 7 489,68 7 746,55 8 003,50 8 260,44 8 517,37 8 774,29 9 031,25 9 288,17 9 545,09 

 



 

   

Anlage 4 

Strukturzulage, Amtszulagen und Zulagen für besondere Berufsgruppen 

(Monatsbeträge) 

- in der gesetzlichen Reihenfolge - 

Gültig ab 1. Februar 2025 

Rechtsgrundlage 
(BayBesG, Bayerische Besoldungsordnungen) 

Betrag in Euro,  
Vomhundertsatz 

Art. 27 Abs. 2, Abs. 6 Satz 2 265,98 

Art. 33 Satz 1 A 9 bis A 13 106,77 

Beamte und Beamtinnen im Polizeivollzugsdienst in A 5  24,53 

Art. 34 Abs. 2 Satz 1 
Nr. 1 

A 3 bis A 5 160,59 

A 6 bis A 9 214,11 

A 10 und höher 267,63 

Art. 34 Abs. 2  
Satz 1 Nr. 2, 4, 5 

nach einer Dienstzeit von einem Jahr  88,88 

nach einer Dienstzeit von zwei Jahren 177,81 

Art. 34 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3  177,81 

Art. 34 Abs. 2  
Satz 1 Nr. 6 

als Hubschrauberführer oder Hubschrauberführerin 256,96 

als Flugtechniker oder Flugtechnikerin 205,57 

Art. 107 Abs. 2 Satz 6 106,77 

Besoldungsgruppe  Fußnote 

 

A 6 3 50 v. H. des Unterschiedsbetrags 
zwischen dem Endgrundgehalt 
der Besoldungsgruppe A 6 und 
dem Endgrundgehalt der Besol-
dungsgruppe A 7 

A 7 4 50 v. H. des jeweiligen Unter-
schiedsbetrags zum Grundgehalt 
der Besoldungsgruppe A 8 

A 9 1  53,53 

3, 4, 6 341,35 

A 10 1, Spiegelstrich 1  71,36 

 Spiegelstrich 2 142,72 

2  53,53 

A 11 2, Spiegelstrich 1  71,36 

 Spiegelstrich 2 142,72 

A 12 1  71,36 

2 291,00 

A 13 1, 3, 7, 12 237,83 

2, 9 346,88 

4 in Verbindung mit Art. 27 Abs. 5 Satz 2 237,83 
307,10 

10 291,00 

A 14 1, 2 237,83 

4, 5 216,91 

A 15 1, 3, 4, 5 237,83 

2 198,27 

8 216,91 

A 16 1, 7 265,98 

3, Spiegelstrich 1 198,27 

 Spiegelstrich 2 158,57 

4 317,07 

R 1 1, 3 262,92 

2 131,47 

R 2 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 262,92 

R 3 5, 10, 11 262,92 

R 4 6 262,92 

R 6 6 262,92 

R 7 2 262,92 

A 13 kw 2 212,29 

3 237,83 

A 14 kw 2 277,42 



    

Anlage 5 

Orts- und Familienzuschlag 

(Monatsbeträge in Euro) 

Gültig ab 1. Februar 2025 

Ortsklasse Stufe L Stufe V Stufe 1 Stufe 2 zzgl.  

für das  

3. Kind 

zzgl.  

je weiterem  

Kind 

I  

81,24 
322,13 

470,60 460,15 550,88 
II 

III 503,72 473,96 594,91 

IV 344,17 536,83 488,18 639,39 

V 104,45 366,21 569,93 502,82 684,27 

VI 127,66 388,25 643,39 517,91 729,60 

VII 158,07 158,07 506,95 728,65 533,44 775,37 

 

Erhöhungsbeträge für die Besoldungsgruppen A 3 bis A 10 

Der Orts- und Familienzuschlag ab der Stufe 1 erhöht sich für jedes zu berücksichtigende Kind wie folgt: 

Ortsklasse Besoldungsgruppe 

A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 

I 32,64 28,90 27,90 25,95 22,83 20,74 16,79 10,13 

II 34,59 32,46 31,34 29,15 25,65 23,29 18,85 11,37 

III 38,43 36,06 34,83 32,38 28,50 25,88 20,94 12,63 

IV 42,70 40,06 38,69 35,96 31,66 28,75 23,26 14,03 

V 46,92 44,01 42,51 39,52 34,78 31,59 25,55 15,41 

VI 50,99 47,83 46,20 42,95 37,80 34,33 27,77 16,75 

VII 56,02 52,56 50,77 47,19 41,54 37,72 30,51 18,41 

 

Soweit dadurch im Einzelfall die Besoldung hinter derjenigen aus einer niedrigeren Besoldungsgruppe zurückbleibt, wird 

der Unterschiedsbetrag zusätzlich gewährt. 

 



    

Anlage 6 

Auslandsbesoldung 

(Monatsbeträge in Euro) 

Gültig ab 1. Februar 2025 

 
Grund- 
gehalts- 
spanne 
von - bis 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15    

  2 770,06 3 083,52 3 439,70 3 844,36 4 304,24 4 839,57 5 458,95 6 162,74 6 962,37 7 870,91  8 903,28 10 076,20 11 408,96 12 923,23 

  

Zonen- 
stufe 

Monats-
betrag 

2 770,05 3 083,51 3 439,69 3 844,35 4 304,23 4 839,56 5 458,94 6 162,73 6 962,36 7 870,90 8 903,27 10 076,19 11 408,95 12 923,22   

Zonen-
stufe      

 

 1    1 

siehe  
Verwei-

sung 

 2    2 

 3     3 

 4     4 

 5     5 

 6     6 

 7     7 

 8     8 

 9     9 

10 Die betragsmäßige Zuordnung ergibt sich aus Anlage VI (VI.1, VI.2) zum  10 

11 Bundesbesoldungsgesetz.  11 

12    12 

13    13 

14    14 

15    15 

16    16 

17    17 

18    18 

19    19 

20    20 



 

Anlage 7 

Stellenzulagen 

(Monatsbeträge) 

Gültig ab 1. Februar 2025 

Rechtsgrundlage 
Art. 51 Abs. 1 

Höhe 
Art. 51 Abs. 2 

 Höchstbetrag (Betrag in Euro) 

Nrn. 1, 4 bis zu 130,60 

Nr. 2 bis zu   97,95 

Nr. 5 bis zu   48,97 

 Vomhundertsatz 

Nrn. 3, 7 
Die Zulage beträgt in den Besoldungsgruppen 

4,7 v. H. des Endgrundgehalts oder, bei festen Gehältern, 
des Grundgehalts der Besoldungsgruppe 

A 3 bis A 5 A 5 

A 6 bis A 9 A 9 

A 10 bis A 13 A 13 

A 14, A 15, R 1 A 15 

A 16, B 2 bis B 4, R 2 bis R 4 B 3 

B 5 bis B 7, R 5 bis R 7 B 6 

B 8 bis B 10, R 8 B 9 

 Betrag (in Euro) 

Nr. 6 100,00 

 

 

Anlage 8 

Sonstige Zulagen 

(Monatsbeträge) 

- in der gesetzlichen Reihenfolge - 

Gültig ab 1. Februar 2025 

Rechtsgrundlage 
 

 
 

Betrag in Euro,  
Vomhundertsatz 

Art. 57 Abs. 2 bei Ausübung eines Amtes der 
Besoldungsgruppe R 1 262,51 

 
bei Ausübung eines Amtes der 
Besoldungsgruppe R 2 oder R 3 293,85 

Art. 57 Abs. 3 7,5 v. H. des 
Monatsgrundgehalts 

 



 

Anlage 9 
Mehrarbeitsvergütung 

(Stundensätze) 

Gültig ab 1. Februar 2025 

Rechtsgrundlage: Art. 61 Abs. 5 Satz 2 

Mehrarbeit  

(ohne Schuldienst) Betrag in Euro 

Besoldungsgruppen  

A 3 bis A 4 14,92 

A 5 bis A 8 17,64 

A 9 bis A 12 24,22 

A 13 bis A 16 33,37 

 

Mehrarbeit   

(im Schuldienst) Besoldungsgruppen Betrag in Euro 

nach Schularten   

an Grundschulen und Mittelschulen 
A 9 bis A 11 22,53 

ab A 12 27,94 

an Realschulen und Sonderschulen 
A 9 bis A 12 22,53 

ab A 13 33,10 

an Gymnasien, an beruflichen Schulen und an Fachhochschulen 
A 9 bis A 12 

ab A 13 

22,53 

38,71 

 

 

Anlage 10 

Anwärtergrundbetrag 

(Monatsbeträge in Euro) 

Gültig ab 1. Februar 2025 

Eingangsamt, in das der Anwärter oder die Anwärterin nach  
Abschluss des Vorbereitungsdienstes voraussichtlich eintritt 

Grundbetrag 
 

A 3 bis A 4 1 389,33 
 

A 5 bis A 8 1 509,93 
 

A 9 bis A 11 1 563,85 
 

A 12 1 703,44 
 

A 13 1 735,21 
 

A 13 + Zulage gemäß Art. 33 Satz 1 1 770,08 “. 

 



 

 

§ 5 

Weitere Änderung des Bayerischen Besoldungsgesetzes 

 

In Art. 73 Abs. 1 Satz 1 des Bayerischen Besoldungsgesetzes (BayBesG) vom 

5. August 2010 (GVBl. S. 410, 764, BayRS 2032-1-1-F), das zuletzt durch § 4 dieses 

Gesetzes geändert worden ist, werden die Angabe „103 525,37 €“ durch die Angabe 

„103 977,09 €“ und die Angabe „122 384,23 €“ durch die Angabe „122 918,24 €“ er-

setzt. 

 

§ 6 

Änderung des Bayerischen Beamtenversorgungsgesetzes 

 

In Art. 69 Abs. 1 Satz 3 des Bayerischen Beamtenversorgungsgesetzes (BayBe-

amtVG) vom 5. August 2010 (GVBl. S. 410, 528, 764, BayRS 2033-1-1-F), das zuletzt 

durch die §§ 5 und 6 des Gesetzes vom 7. Juli 2023 (GVBl. S. 313) und durch § 3 des 

Gesetzes vom 10. August 2023 (GVBl. S. 495) geändert worden ist, werden nach dem 

Wort „legen“ die Wörter „ , bei der Bemessung des Waisengeldes nach Art. 40 Abs. 1 

die Stufe L oder V nach dem Hauptwohnsitz der Waise“ eingefügt.  

 

§ 7 

Weitere Änderung des Bayerischen Beamtenversorgungsgesetzes 

 

Nach Art. 114h des Bayerischen Beamtenversorgungsgesetzes (BayBeamtVG) 

vom 5. August 2010 (GVBl. S. 410, 528, 764, BayRS 2033-1-1-F), das zuletzt durch 

§ 6 dieses Gesetzes geändert worden ist, wird folgender Art. 114i eingefügt: 

 

„Art. 114i 

Inflationsausgleichszahlungen 

 

(1) 1Die am 9. Dezember 2023 vorhandenen Versorgungsempfänger und Versor-

gungsempfängerinnen erhalten eine einmalige Sonderzahlung ausgezahlt, die sich 

aus einem Betrag von 1 800 € nach dem jeweils maßgeblichen Ruhegehaltssatz und 

den Anteilssätzen des Witwen- und Waisengeldes sowie des Unterhaltsbeitrags ergibt. 

ottochristian
Hervorheben



    

2Bei Empfängern und Empfängerinnen von Mindestversorgungsbezügen gilt der je-

weils maßgebende Mindestruhegehaltssatz. 

(2) 1Versorgungsempfänger und Versorgungsempfängerinnen mit Anspruch auf 

laufende Versorgungsbezüge erhalten in den Monaten Januar 2024 bis Oktober 2024 

(Bezugsmonate) monatliche Sonderzahlungen neben ihren Versorgungsbezügen, die 

sich aus einem Betrag von 120 € nach dem jeweils maßgeblichen Ruhegehaltssatz 

und den Anteilssätzen des Witwen- und Waisengeldes sowie des Unterhaltsbeitrags 

ergeben. 2Abs. 1 Satz 2 gilt entsprechend. 

(3) 1Die Inflationsausgleichszahlungen werden jedem Versorgungsempfänger und 

jeder Versorgungsempfängerin nur einmal gewährt. 2Beim Zusammentreffen mit ent-

sprechenden Leistungen aus einem anderen Rechtsverhältnis im öffentlichen Dienst 

werden die Inflationsausgleichszahlungen mit der Maßgabe gewährt, dass 

1. der Anspruch aus einem Dienst-, Arbeits- oder Ausbildungsverhältnis dem An-

spruch als Versorgungsempfänger oder Versorgungsempfängerin vorgeht, 

2. sich beim Zusammentreffen von Ruhegehalt mit Hinterbliebenenversorgung die In-

flationsausgleichszahlungen nach dem Ruhegehalt bemessen und neben dem Ru-

hegehalt gewährt werden sowie 

3. im Übrigen der Anspruch aus einem späteren Rechtsverhältnis als Versorgungs-

empfänger oder als Versorgungsempfängerin dem Anspruch aus einem früheren 

Rechtsverhältnis als Versorgungsempfänger oder Versorgungsempfängerin vor-

geht. 

3Im Falle der Gewährung einer Inflationsausgleichszahlung oder einer vergleichbaren 

Leistung aus einem früheren Rechtsverhältnis als Versorgungsempfänger oder Ver-

sorgungsempfängerin wird diese Zahlung auf die nach den Abs. 1 und 2 zustehenden 

Inflationsausgleichzahlungen angerechnet. 

(4) 1Die Inflationsausgleichszahlungen gelten nicht als Teil des Ruhegehalts und 

bleiben bei der Anwendung von Ruhens-, Anrechnungs- und Kürzungsvorschriften so-

wie bei Vorschriften über die anteilige Kürzung nach Art. 41 außer Betracht. 2Gleiches 

gilt für die Inflationsausgleichszahlungen nach Art. 109a BayBesG und für entspre-

chende Leistungen aus einem anderen Rechtsverhältnis im öffentlichen Dienst. 3Auf 



    

die Inflationsausgleichzahlungen finden die Vorschriften des Teils 1 entsprechend An-

wendung.“ 

 

§ 8 

Weitere Änderung des Bayerischen Beamtenversorgungsgesetzes 

 

Das Bayerische Beamtenversorgungsgesetz (BayBeamtVG) vom 5. August 2010 

(GVBl. S. 410, 528, 764, BayRS 2033-1-1-F), das zuletzt durch § 7 dieses Gesetzes 

geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 

1. Art. 52 Abs. 1 Satz 2 wird wie folgt geändert: 

a) In Nr. 1 wird die Angabe „164 €“ durch die Angabe „173,02 €“ ersetzt. 

b) In Nr. 2 wird die Angabe „223 €“ durch die Angabe „235,27 €“ ersetzt. 

c) In Nr. 3 wird die Angabe „332 €“ durch die Angabe „350,26 €“ ersetzt. 

d) In Nr. 4 wird die Angabe „413 €“ durch die Angabe „435,72 €“ ersetzt. 

e) In Nr. 5 wird die Angabe „567 €“ durch die Angabe „598,19 €“ ersetzt. 

f) In Nr. 6 wird die Angabe „676 €“ durch die Angabe „713,18 €“ ersetzt. 

g) In Nr. 7 wird die Angabe „814 €“ durch die Angabe „858,77 €“ ersetzt.  

h) In Nr. 8 wird die Angabe „905 €“ durch die Angabe „954,78 €“ ersetzt. 

2. Art. 71 wird wie folgt geändert: 

a) In Abs. 4 Satz 1 wird die Angabe „3,98 €“ durch die Angabe „4,20 €“ ersetzt. 

b) Abs. 6 Satz 1 wird wie folgt geändert: 

aa) In Nr. 1 wird die Angabe „1,01 €“ durch die Angabe „1,07 €“ ersetzt. 

bb) In Nr. 2 wird die Angabe „0,75 €“ durch die Angabe „0,79 €“ ersetzt. 

3. In Art. 72 Abs. 1 Satz 1 wird die Angabe „2,68 €“ durch die Angabe „2,83 €“ ersetzt. 



    

4. In Art. 74 Abs. 1 Satz 2 werden die Angabe „1,98 €“ durch die Angabe „2,09 €“ und 

die Angabe „1,00 €“ durch die Angabe „1,06 €“ ersetzt. 

5. In Art. 117 Satz 1 wird die Angabe „67,76 €“ durch die Angabe „71,49 €“ ersetzt. 

 

§ 9 

Änderung des Bayerischen Ministergesetzes 

Nach Art. 25e des Bayerischen Ministergesetzes (BayMinG) in der in der Bayeri-

schen Rechtssammlung (BayRS 1102-1-F) veröffentlichten bereinigten Fassung, das 

zuletzt durch § 5 des Gesetzes vom 10. März 2023 (GVBl. S. 80) geändert worden ist, 

wird folgender Art. 25f eingefügt: 

 

„Art. 25f 

Inflationsausgleichszahlungen 

 

Ausgenommen von der Anwendung des Art. 10 Abs. 1 Nr. 4 und des Art. 14 Abs. 4 

sind Inflationsausgleichszahlungen nach Art. 109a BayBesG.“ 

 

§ 10 

Änderung des Gesetzes zur Sicherung des juristischen Vorbereitungsdienstes 

 

In Art. 3 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 des Gesetzes zur Sicherung des juristischen Vorberei-

tungsdienstes (SiGjurVD) vom 27. Dezember 1999 (GVBl. S. 529, BayRS 302-1-J), 

das zuletzt durch § 6 des Gesetzes vom 10. März 2023 (GVBl. S. 80) geändert worden 

ist, wird die Angabe „1 502,08 €“ durch die Angabe „1 602,08 €“ ersetzt. 

 

§ 11 

Weitere Änderung des Gesetzes zur Sicherung des juristischen Vorbereitungs-

dienstes 

 

In Art. 3 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 des Gesetzes zur Sicherung des juristischen Vorberei-

tungsdienstes (SiGjurVD) vom 27. Dezember 1999 (GVBl. S. 529, BayRS 302-1-J), 



    

das zuletzt durch § 10 dieses Gesetzes geändert worden ist, wird die Angabe 

„1 602,08 €“ durch die Angabe „1 652,08 €“ ersetzt. 

 

§ 12 

Änderung des Kommunal-Wahlbeamten-Gesetzes 

 

In Art. 45 Abs. 5 des Kommunal-Wahlbeamten-Gesetzes (KWBG) vom 24. Juli 

2012 (GVBl. S. 366, 2014 S. 20, BayRS 2022-1-I), das zuletzt durch § 11 des Geset-

zes vom 24. Juli 2023 (GVBl. S. 385) geändert worden ist, wird das Wort „und“ durch 

ein Komma ersetzt und nach der Angabe „18“ wird die Angabe „und 109a“ eingefügt. 

 

§ 13 

Weitere Änderung des Kommunal-Wahlbeamten-Gesetzes 

 

In Art. 45 Abs. 5 des Kommunal-Wahlbeamten-Gesetzes (KWBG) vom 24. Juli 

2012 (GVBl. S. 366, 2014 S. 20, BayRS 2022-1-I), das zuletzt durch § 12 dieses Ge-

setzes geändert worden ist, werden die Wörter „ , Art. 9 bis 18 und 109a“ durch die 

Wörter „und Art. 9 bis 18“ ersetzt. 

 

§ 14 

Änderung der Bayerischen Zulagenverordnung 

 

Die Bayerische Zulagenverordnung (BayZulV) vom 16. November 2010 (GVBl. 

S. 747, BayRS 2032-2-11-F), die zuletzt durch Verordnung vom 5. September 2023 

(GVBl. S. 562) geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 

1. In § 20 Abs. 2 wird die Angabe „55,72 €“ durch die Angabe „58,78 €“ ersetzt. 

2. Die Anlagen 1 bis 4 werden wie folgt gefasst: 



 

„Anlage 1 

Lehrzulage 

(Monatsbeträge in Euro) 

Gültig ab 1. Februar 2025 

Rechtsgrundlage 
   

§ 3 Abs. 1 Satz 1 

 A 3 bis A 5 A 6 bis A 8 ab A 9 und höher 

Regellehrverpflichtung von    

mindestens  
20 Unterrichtsstunden 65,29 84,89 97,95 

mindestens  
15 Unterrichtsstunden 48,97 65,29 71,80 

mehr als  
10 Unterrichtsstunden 32,64 42,44 48,97 

    

Der Höchstsatz der Lehrzulage von 97,95 € gilt für Leiter und Leiterinnen einer Arbeitsgemeinschaft für Rechtsreferendare 
und Rechtsreferendarinnen sowie Rechtspraktikanten und Rechtspraktikantinnen bereits ab einer Regellehrverpflichtung von 
mindestens 17 Unterrichtsstunden. 

 

 



 

 

Anlage 2 

Lehrerfunktionszulage 

(Monatsbeträge in Euro) 

Gültig ab 1. Februar 2025 

Nr. Lehrkräfte - Funktionen  

    

1.  
Fachoberlehrer und Fachoberlehrerinnen (ohne Fachhochschulausbildung) in der Besoldungs-
gruppe A 11 

 

1.1  

als Fachbetreuer oder Fachbetreuerin an einer beruflichen Schule für Fächer, in denen Pflichtunterricht 
in praktischer Fachkunde, in Fachpraxis, in Schreibtechnik, in Fremdsprachen oder in Musik erteilt wird, 
wobei die Bestellung zum Fachbetreuer oder zur Fachbetreuerin durch die Ernennungsbehörde verfügt 
sein muss 65,29 

1.2  
als zentraler Fachberater oder zentrale Fachberaterin an den Städtischen Realschulen der Landes-
hauptstadt München 65,29 

2.  

Zweite Realschulkonrektoren und Zweite Realschulkonrektorinnen, Realschulkonrektoren und Real-
schulkonrektorinnen, Realschulrektoren und Realschulrektorinnen, Realschuldirektoren und Realschul-
direktorinnen, Zweite Sonderschulkonrektoren und Zweite Sonderschulkonrektorinnen, Sonderschulkon-
rektoren und Sonderschulkonrektorinnen, Sonderschulrektoren und Sonderschulrektorinnen  

 als Leiter oder Leiterin eines Seminars für die Ausbildung von Lehrern und Lehrerinnen an Realschulen 
oder Förderschulen 

97,95 

3.  Studienräte und Studienrätinnen im Förderschuldienst  

3.1  als Leiter oder Leiterin eines Schülerheims 65,29 

3.2  als Fachberater oder Fachberaterin für Hör- und Sprachgeschädigte bei den Gesundheitsämtern 65,29 

4.  Studienräte und Studienrätinnen, Oberstudienräte und Oberstudienrätinnen  

4.1  als Leiter oder Leiterin eines Schülerheims 65,29 

4.2  als Landesbeauftragter oder Landesbeauftragte für den Computereinsatz und Programmierten Unter-
richt im Fachunterricht 

97,95 

4.3  als Seminarlehrer oder Seminarlehrerin an beruflichen Schulen 97,95 

4.4  als Seminarlehrer oder Seminarlehrerin an Gymnasien 97,95 

4.5  als medienpädagogisch-informationstechnischer Berater oder medienpädagogisch-informationstechni-
sche Beraterin bei dem oder der Ministerialbeauftragten 

97,95 

4.6  
als medienpädagogisch-informationstechnischer Berater oder medienpädagogisch-informationstechni-
sche Beraterin im Regierungsbezirk für den Bereich der beruflichen Schulen (ohne Fachoberschulen 
und Berufsoberschulen) 

97,95 

5.  Studiendirektoren und Studiendirektorinnen1, Oberstudiendirektoren und Oberstudiendirektorinnen  

  als ständiger stellvertretender Seminarvorstand 65,29/97,952 

6. Studiendirektoren und Studiendirektorinnen3, Oberstudiendirektoren und Oberstudiendirektorinnen an 
Gymnasien 

 

 als Seminarvorstand, soweit kein ständiger stellvertretender Seminarvorstand bestellt ist 65,29/97,952 

 

_______________ 
1 Die Zulage erhalten nur Studiendirektoren und Studiendirektorinnen, die als solche ständige Vertreter und Vertreterinnen 

von Schulleitern oder Schulleiterinnen sind. 
2 Studiendirektoren und Studiendirektorinnen erhalten eine Zulage von 97,95 €, Oberstudiendirektoren und Oberstudiendi-

rektorinnen eine Zulage von 65,29 €. 
3 Die Zulage erhalten nur Studiendirektoren und Studiendirektorinnen, denen die Leitung der Schule übertragen ist. 



 

 

Anlage 3 

Luftfahrtgeräteprüferzulage, Steuerprüferzulage und Justizwachtmeisterzulage 

(Monatsbeträge in Euro) 

Gültig ab 1. Februar 2025 

Rechtsgrundlage   

§ 6  130,60 

§ 7 
A 6 bis A 8 21,79 

A 9 bis A 13 48,97 

§ 7a  84,40 

 

 

 



 

 

Anlage 4 

Erschwerniszulagen 

Gültig ab 1. Februar 2025 

Rechtsgrundlage Betrag in Euro 
 

   je Stunde  

§ 11 Abs. 2 
Satz 1 

Nr. 1  4,05  

in der Zeit zwischen 20:00 Uhr und 6:00 Uhr 5,28  

Nr. 2  0,80  

für Beamte und Beamtinnen mit einer Zulage 
nach Art. 34 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 bis 6 BayBesG 

1,00 
 

Nr. 3 5,28  

  je Maßnahme  

§ 12 innereuropäische Maßnahme 70,00  

außereuropäische Maßnahme 100,00  

  je Monat  

§ 13  Abs. 1 19,59  

Abs. 2 58,78  

Abs. 3 78,37  

§ 14  Satz 1 Nr. 1 319,26  

Nr. 2, 3 195,88  

Satz 2 195,88  

§ 14a  175,11   

§ 15  Abs. 1 
Satz 1 

Nr. 1 mit Zusatzqualifikation 460,34   

ohne Zusatzqualifikation 404,85  

Nr. 2 mit Zusatzqualifikation 413,33   

ohne Zusatzqualifikation 357,83   

Abs. 2 58,78   

§ 16  Abs. 1 48,97   

Abs. 2 19,59   

   je Stunde  

§ 17 Abs. 3 
Satz 1  
in Verbindung 
mit § 17 Abs. 2 
Satz 1 

Nr. 1  3,52  

Nr. 2  Tauchtiefe bis zu 5 m 14,63   

mehr als 5 m 17,75  

mehr als 10 m 22,04  

mehr als 15 m bis zu 20 m 28,39   

je weitere 5 m  5,65   

  

§ 18 Abs. 1 je Einsatz 32,64   

monatlicher Höchstbetrag 489,65  

Abs. 2 Satz 1 je Einsatz bis zu 326,50   

Abs. 3 monatlicher Gesamtbetrag 1 044,77   

Abs. 4 je Einsatz 19,59   

monatlicher Höchstbetrag 293,87  “. 
 



 

 

 

§ 15 

Inkrafttreten 

 

1Dieses Gesetz tritt mit Wirkung vom 1. Januar 2024 in Kraft. 2Abweichend von 

Satz 1 treten 

1. § 6 mit Wirkung vom 1. April 2023, 

2. die §§ 2 und 10 am 1. November 2024, 

3. § 3 am 1. Januar 2025, 

4. die §§ 4, 8, 11 und 14 am 1. Februar 2025 und 

5. die §§ 5 und 13 am 1. Januar 2026  

in Kraft. 

 



 

Begründung 

 

A. Allgemeiner Teil 

 

1. Zielsetzung 

Die Bezüge der bayerischen Beamten, Beamtinnen, Richter und Richterinnen sowie 

der Versorgungsempfänger und Versorgungsempfängerinnen wurden zuletzt mit Wir-

kung vom 1. Dezember 2022 durch das Gesetz zur Anpassung der Bezüge 2022 vom 

23. Juni 2022 (GVBl. S. 254) angepasst. Dem gesetzlichen Auftrag nach Art. 16 Abs. 1 

Bayerisches Besoldungsgesetz (BayBesG) und Art. 4 Bayerisches Beamtenversor-

gungsgesetz (BayBeamtVG) entsprechend werden die Besoldung und Versorgung re-

gelmäßig an die Entwicklung der allgemeinen wirtschaftlichen und finanziellen Verhält-

nisse angepasst. Der Entwurf sieht daher vor, die Besoldungs- und Versorgungsbe-

züge unter Berücksichtigung des Tarifabschlusses für die Beschäftigten des öffentli-

chen Dienstes der Länder vom 9. Dezember 2023 anzupassen. 

 

2. Wesentlicher Inhalt des Entwurfs 

Anknüpfungspunkt für die in diesem Gesetz geregelten linearen Bezügeanpassungen 

im Beamtenbereich ist das Tarifergebnis, das Erhöhungen der Tabellenentgelte ab 

1. November 2024 um 200 € und eine weitere Erhöhung der Entgelte ab 1. Februar 

2025 um 5,5 % vorsieht. Auszubildende erhalten nach dem Tarifabschluss ab 1. No-

vember 2024 einen Festbetrag von 100 €, sowie ab 1. Februar 2025 einen weiteren 

Festbetrag von 50 €. Die Tarifbeschäftigten erhalten außerdem Inflationsausgleichs-

zahlungen. 

 

Die Anpassung der Besoldung stellt sich im Einzelnen wie folgt dar: 

─ Erhöhung ab 1. November 2024 um 200 € für Beamte und Beamtinnen sowie Rich-

ter und Richterinnen und 

─ lineare Anpassung ab 1. Februar 2025 um 5,5 % für Beamte und Beamtinnen so-

wie Richter und Richterinnen. 

Anwärter und Anwärterinnen erhalten stattdessen ab 1. November 2024 eine Erhö-

hung der Anwärtergrundbeträge in Höhe von monatlich 100 € und ab 1. Februar 2025 

eine weitere Erhöhung der Anwärtergrundbeträge in Höhe von monatlich 50 €.  



 

Beamten und Beamtinnen, Richter und Richterinnen, Anwärterinnen und Anwärter er-

halten eine Inflationsausgleichs-Einmalzahlung sowie Inflationsausgleichs-Monats-

zahlungen. 

 

Damit wird das Tarifergebnis zeitgleich und systemgerecht auf den Beamtenbereich 

übertragen. Die Anknüpfung der Erhöhungssätze an das Tarifergebnis sichert für alle 

Statusgruppen des öffentlichen Dienstes langfristig eine gleichgerichtete Bezügeent-

wicklung. 

 

Die Versorgungsbezüge nehmen an der Erhöhung und linearen Anpassung teil. Ver-

sorgungsempfänger und Versorgungsempfängerinnen erhalten anteilig nach dem je-

weiligen Ruhegehaltssatz und dem Anteilssatz für Witwen und Waisen eine Inflations-

ausgleichs-Einmalzahlung sowie Inflationsausgleichs-Monatszahlungen. 

 

3. Verfassungsrechtliche Rahmenbedingungen einer amtsangemessenen Be-

soldung 

Das Alimentationsprinzip aus Art. 33 Abs. 5 des Grundgesetzes verpflichtet den 

Dienstherrn, Beamte und Beamtinnen, Richter und Richterinnen, Versorgungsempfän-

ger und Versorgungsempfängerinnen und deren Familien lebenslang angemessen zu 

alimentieren sowie diesen nach ihrem Dienstrang, nach der mit ihrem Amt verbunde-

nen Verantwortung und nach der Bedeutung des Berufsbeamtentums für die Allge-

meinheit entsprechend der Entwicklung der allgemeinen wirtschaftlichen und finanzi-

ellen Verhältnisse und des allgemeinen Lebensstandards einen angemessenen Le-

bensunterhalt zu gewähren. Bei der Umsetzung dieser Pflicht zur amtsangemessenen 

Alimentation der Beamten und Beamtinnen sowie Richter und Richterinnen steht dem 

Gesetzgeber ein weiter Gestaltungsspielraum zu, in dessen Rahmen er die Besoldung 

an die tatsächlichen Notwendigkeiten und die fortschreitende Entwicklung der allge-

meinen wirtschaftlichen und finanziellen Verhältnisse fortwährend anzupassen hat. 

 

Das Bundesverfassungsgericht hat mit Urteil vom 5. Mai 2015 (Az. 2 BvL 17/09 u. a.) 

und Beschluss vom 17. November 2015 (Az. 2 BvL 19/09 u. a.) erstmals einen durch 

Zahlenwerte konkretisierten Orientierungsrahmen anhand von aus dem Alimentations-

prinzip ableitbaren und volkswirtschaftlich nachvollziehbaren Parametern entwickelt, 

mittels dessen es im Rahmen seiner zurückhaltenden, auf den Maßstab evidenter 



 

Sachwidrigkeit beschränkten Kontrolle der einfachgesetzlichen Regelung prüft, ob die 

verfassungsrechtlich gebotene Mindestalimentation gewahrt wird. Mit am 28. und 

29. Juli 2020 verkündeten Beschlüssen vom 4. Mai 2020 (Az. 2 BvL 4/18 u. 2 BvL 6/17 

u. a.) hat das Bundesverfassungsgericht seine Rechtsprechung hierzu weiter konkre-

tisiert. 

 

Die vorzunehmende Prüfung vollzieht sich auf drei Stufen: Auf der ersten Prüfungs-

stufe werden fünf Parameter geprüft. Diese setzen sich zusammen aus einem Ver-

gleich der Besoldungsentwicklung der zurückliegenden 15 Jahre mit den Tarifergeb-

nissen der Angestellten im öffentlichen Dienst (erster Parameter), der Entwicklung des 

Nominallohnindexes (zweiter Parameter) und des Verbraucherpreisindexes (dritter 

Parameter). Bleibt der über diesen Zeitraum erhöhte Indexwert der Besoldung um 

mehr als 5 % hinter dem entsprechend erhöhten Indexwert des jeweiligen Parameters 

eins bis drei zurück, so entfaltet dieser seine Indizwirkung. Ggfs. ist ergänzend für 

einen weiteren, gleich langen Zeitraum, der auch den Zeitraum der fünf Jahre vor Be-

ginn des oben genannten 15jährigen Betrachtungszeitraums abdeckt und sich mit die-

sem überlappt, eine Vergleichsberechnung durchzuführen (sog. Staffelprüfung). 

 

Im Rahmen des vierten Parameters ist ein systeminterner Besoldungsvergleich vorzu-

nehmen. Dem vierten Parameter kommt dabei in zweifacher Hinsicht indizielle Bedeu-

tung zu. Einerseits indiziert eine deutliche Verringerung der Abstände der Grundgeh-

älter – eine Abschmelzung der Abstände zwischen zwei vergleichbaren Besoldungs-

gruppen um mindestens zehn Prozent in den zurückliegenden fünf Jahren – einen 

Verstoß gegen das Abstandsgebot. 

 

Andererseits ist auch das sog. Mindestabstandsgebot zum sozialhilferechtlichen Exis-

tenzminimum Teil der Prüfung des vierten Parameters. Dieses Mindestabstandsgebot 

besagt, dass bei der Bemessung der Besoldung der qualitative Unterschied zwischen 

der Grundsicherung, die als staatliche Sozialleistung den Lebensunterhalt von Arbeit-

suchenden und ihren Familien sicherstellt, und der Alimentation der erwerbstätigen 

Beamten und Beamtinnen bzw. Richter und Richterinnen hinreichend deutlich werden 

muss. Um das Mindestabstandsgebot zu wahren, muss deren Nettoalimentation um 



 

15 % über dem Grundsicherungsniveau liegen, wobei ein Verstoß dagegen in den be-

troffenen Besoldungsgruppen bereits für sich genommen eine Verletzung des Alimen-

tationsprinzips darstellt. 

 

Das Bundesverfassungsgericht hat mit den Entscheidungen vom 4. Mai 2020 (Az. 2 

BvL 4/18 u. 2 BvL 6/17 u.a.) seine Rechtsprechung zum sog. Mindestabstandsgebot 

zum Grundsicherungsniveau grundlegend fortentwickelt und dabei vor allem die Be-

rechnungsweise des Grundsicherungsniveaus für die anzustellende Vergleichsrech-

nung mit der Besoldung der Beamten und Beamtinnen sowie der Richter und Richte-

rinnen weiter präzisiert und deutlich verändert. Neben neu gewählten denkbaren An-

knüpfungspunkten für die Wohnkosten sind fortan auch weitere Leistungsbestandteile 

für Grundsicherungsempfänger und Grundsicherungsempfängerinnen, wie etwa die 

Leistungen für Bildung und Teilhabe gemäß § 28 des Zweiten Buches Sozialgesetz-

buch (SGB II), zu berücksichtigen. Außerdem führt das Bundesverfassungsgericht nun 

erstmals an, dass sich der Lebensstandard der Grundsicherungsempfänger und 

Grundsicherungsempfängerinnen nicht allein durch als solche bezeichnete Grundsi-

cherungsleistungen bestimmt, sondern diesen in letzter Zeit vermehrt vornehmlich 

auch Dienstleistungen zu vergünstigten „Sozialtarifen“ (bspw. öffentlicher Nahverkehr, 

Museen, Theater, Opernhäuser, Schwimmbäder, Kinderbetreuung) angeboten wer-

den. 

 

Abgeschlossen wird die erste Prüfungsstufe durch einen Quervergleich mit der Besol-

dung des Bundes und anderer Länder als fünftem Parameter. Ein Anhaltspunkt für 

eine verfassungswidrige Unteralimentation ist hiernach jedenfalls dann gegeben, 

wenn das jährliche Bruttoeinkommen einschließlich jährlicher Sonderzahlung 10 % un-

ter dem Durchschnitt von Bund und Ländern liegt. 

 

Die Vermutung einer verfassungswidrigen Unteralimentation kann auf der zweiten Prü-

fungsstufe im Rahmen einer Gesamtabwägung widerlegt oder erhärtet werden.  

 

Dabei kommt den fünf Parametern der ersten Prüfungsstufe eine Steuerungsfunktion 

hinsichtlich der Tiefe der Prüfung zu. Sind mindestens drei Parameter der ersten Prü-

fungsstufe erfüllt, besteht die Vermutung einer der angemessenen Beteiligung an der 

allgemeinen Entwicklung der wirtschaftlichen und finanziellen Verhältnisse und des 



 

Lebensstandards nicht genügenden Unteralimentation. Werden hingegen bei allen Pa-

rametern die Schwellenwerte unterschritten, wird eine angemessene Alimentation ver-

mutet. Sind ein oder zwei Parameter erfüllt, müssen die Ergebnisse der ersten Stufe, 

insbesondere das Maß der Über- bzw. Unterschreitung der Parameter, zusammen mit 

den auf der zweiten Stufe ausgewerteten alimentationsrelevanten Kriterien im Rahmen 

der Gesamtabwägung eingehend gewürdigt werden. 

 

In die Abwägung auf zweiter Prüfungsstufe sind sodann weitere alimentationsrele-

vante Kriterien, wie zum Beispiel die vom Amtsinhaber oder der Amtsinhaberin gefor-

derte Ausbildung und Beanspruchung, die besondere Qualität der Tätigkeit und Ver-

antwortung eines Beamten oder einer Beamtin, die Entwicklung der Qualifikation der 

eingestellten Bewerber und Bewerberinnen, der Vergleich mit den durchschnittlichen 

Bruttoverdiensten sozialversicherungspflichtig Beschäftigter mit vergleichbarer Quali-

fikation und Verantwortung oder das Niveau der Beihilfe- und Versorgungsleistungen, 

einzubeziehen.  

 

Liegt nach der Gesamtabwägung auf zweiter Prüfungsstufe eine verfassungswidrige 

Unteralimentation vor, kann diese im Ausnahmefall durch andere verfassungsrechtli-

che Erwägungen gerechtfertigt sein (dritte Prüfungsstufe). Der Grundsatz der amtsan-

gemessenen Alimentation ist Teil der mit den hergebrachten Grundsätzen verbunde-

nen institutionellen Garantie des Art. 33 Abs. 5 des Grundgesetzes. Soweit er mit ande-

ren verfassungsrechtlichen Wertentscheidungen oder Instituten kollidiert, ist er ent-

sprechend dem Grundsatz der praktischen Konkordanz im Wege der Abwägung zu 

einem schonenden Ausgleich zu bringen. 

 

3.1 Entwicklung der Besoldung 

Maßgeblich ist zunächst die Entwicklung der Besoldung in einem Betrachtungszeit-

raum von 15 Jahren bis zu dem konkret in Frage stehenden Besoldungsjahr, mithin für 

die Besoldung im Jahr 2024 die Entwicklung ab dem Jahr 2009, für eine ggfs. durch-

zuführende Staffelprüfung, die einen weiteren, gleich langen Zeitraum, der auch den 

Zeitraum der fünf Jahre vor Beginn des oben genannten 15jährigen Betrachtungszeit-

raums abdeckt und sich mit diesem überlappt, die Entwicklungen ab dem Jahr 2004. 

 



 

Für die lineare Entwicklung der Besoldung sind die Besoldungserhöhungsgesetze des 

Bundes (bis einschließlich 2004) und des Freistaates Bayern maßgeblich. Dabei wer-

den – den Berechnungen des Bundesverfassungsgerichts folgend – prozentuale Er-

höhungen der Grundgehaltssätze durch Linearerhöhungen und die jährlichen Sonder-

zahlungen berücksichtigt. 

 

Durch Art. 3 des Bundesbesoldungs- und -versorgungsanpassungsgesetzes 1994 war 

die für die Berechnung der Sonderzahlung maßgebliche Höhe der Bezüge nach dem 

Stand vom Dezember 1993 bestimmt worden. Die Sonderzahlung nahm seitdem nicht 

mehr an allgemeinen Anpassungen der Besoldung und Versorgung teil. Bei gleichblei-

bender Höhe des konkreten Sonderzahlungsbetrags führte dies zu einem sukzessiven 

Abbau des (relativen) Niveaus der Sonderzahlung in den nachfolgenden Jahren. Im 

Jahr 2000 betrug die Sonderzahlung noch 89,79 % der Dezember-Bezüge, in 2001 

88,21 %, in 2002 86,31 % und in 2003 84,29 % dieser Bezüge. Ab 2004 konnten die 

Länder eigenständige Regelungen für die jährlichen Sonderzahlungen erlassen. Der 

Freistaat Bayern hat mit dem Gesetz über eine bayerische Sonderzahlung (Bayeri-

sches Sonderzahlungsgesetz – BaySZG) vom 24. März 2004 (GVBl. S. 84, 85) die 

jährliche Sonderzahlung für die bayerischen Beamten, Beamtinnen, Richter und Rich-

terinnen neu geregelt. Die jährliche Sonderzahlung beträgt seither für die Besoldungs-

gruppen bis einschließlich A 11 70 % und für die übrigen Besoldungsgruppen 65 % 

eines Zwölftels der Bezüge für das laufende Kalenderjahr.  

 

Unterjährig wirkende Zeitpunkte einer Besoldungsanpassung werden auf der ersten 

Prüfungsstufe nicht berücksichtigt. 

 

Der so errechnete Besoldungsindex ist Bezugsgröße für die ersten drei Parameter der 

ersten Prüfungsstufe. 

 

Für den ersten Parameter sind im jeweiligen 15jährigen Betrachtungszeitraum die li-

nearen Tarifsteigerungen des Bundesangestelltentarifvertrags (BAT) bis zum Jahr 

2005 und des Tarifvertrags für den öffentlichen Dienst der Länder (TV-L) ab dem Jahr 

2006 zugrunde zu legen. Analog der Verfahrensweise im Beamtenbereich werden Ein-

malzahlungen, Sockel- und Mindestbeträge auch hier nicht in die Berechnung einbe-

zogen. 



 

 

Die Entwicklung der für die ersten drei Parameter auf erster Stufe relevanten Bezugs-

größen stellt sich dabei wie folgt dar (jeweils Veränderung in Prozent): 

 

Jahr 
Besoldung Tarif Nominallohn- 

index1 

Verbraucher-

preisindex2 

2004 2,00 2,00 0,90 2,00 

2005 0,00 0,00 0,30 1,80 

2006 0,00 0,00 0,90 1,90 

2007 3,00 0,00 2,10 2,30 

2008 0,00 2,90 3,40 2,70 

2009 3,00 3,00 -0,50 0,60 

2010 1,20 1,20 3,10 1,10 

2011 0,00 1,50 3,40 2,10 

2012 3,40 1,90 2,70 2,20 

2013 2,65 2,65 1,60 1,40 

2014 2,95 2,95 3,30 0,80 

2015 2,10 2,10 3,10 0,40 

2016 2,30 2,30 2,00 0,60 

2017 2,00 2,00 2,30 1,60 

2018 2,35 2,35 3,50 2,00 

2019 3,20 3,20 2,40 1,50 

2020 3,20 3,20 -1,4 0,50 

2021 1,40 1,40 3,40 3,20 

2022 2,80 2,80 2,50 7,10 

2023 0,00 0,00 6,20 6,40 

 

                                                 
1 Entnommen den Statistischen Berichten des Bayerischen Landesamtes für Statistik „Verbraucherpreisindex für Bayern im 

Dezember 2010 sowie Jahreswerte von 2006 bis 2010“ (bis einschl. 2010) und „Verdienste und Arbeitszeiten im Produzieren-

den Gewerbe und im Dienstleistungsbereich in Bayern im 3. Quartal 2021 einschließlich Jahresverdienste 2020“ (ab 2011) und 

„Verdienstindizes in Bayern im 3. Quartal 2023. Der Wert für 2023 wird nach Vorlage der endgültigen Zahlen eventuell noch 

angepasst. 

2 Wie Fußnote 1. 



 

Abgeleitet davon zeigt sich folgende Entwicklung der maßgeblichen Indizes der ersten 

Prüfungsstufe im Zeitraum 2009 bis 2023 (Basisjahr 2008 = 100): 

 

Jahr 
Besoldungs- 

index 

Tarifindex Nominal- 

lohnindex 

Verbraucher-

preisindex 

2009 103,00 103,00 99,50 100,60 

2010 104,24 104,24 102,58 101,71 

2011 104,24 105,80 106,07 103,85 

2012 107,78 107,81 108,93 106,13 

2013 110,64 110,67 110,67 107,62 

2014 113,90 113,93 114,32 108,48 

2015 116,29 116,32 117,86 108,91 

2016 118,96 119,00 120,22 109,56 

2017 121,34 121,38 122,99 111,31 

2018 124,19 124,23 127,29 113,54 

2019 128,16 128,21 130,34 115,24 

2020 132,26 132,31 128,52 115,82 

2021 134,11 134,16 132,89 119,53 

2022 137,87 137,92 136,21 128,02 

2023 137,87 137,92 144,66 136,21 

 

Bei Anwendung der Berechnungsformel des Bundesverfassungsgerichts ergibt sich 

folgende prozentuale Differenz gegenüber dem Besoldungsindex: 

 

Für die Tarifentwicklung 

137,92 – 137,87 x 100 = +0,04 
% 137,87 

 

Für die Nominallohnentwicklung 

144,66 – 137,87 x 100 = +4,92 
% 137,87 

 

Für die Verbraucherpreisentwicklung 

136,21 – 137,87 
x 100 = -1,20 % 

137,87 



 

 

Ausweislich dieser Gegenüberstellung der Besoldungsentwicklung mit den vorgege-

benen Vergleichsindizes ist der konkretisierte Orientierungsrahmen des Bundesver-

fassungsgerichts für die Besoldungsentwicklung eingehalten. Während sich die Besol-

dung über die Verbraucherpreise hinweg entwickelt hat, hat sie sich in etwa gleichlau-

fend mit den Steigerungen im Tarifbereich entwickelt und ist etwas deutlicher hinter 

der Entwicklung der Nominallöhne zurückgeblieben. Die seitens des Bundesverfas-

sungsgerichts bzgl. dieser Parameter aufgestellten Schwellenwerte werden damit ge-

wahrt. 

 

Dieses Ergebnis wird auch durch eine Staffelprüfung, die einen weiteren, gleich langen 

Zeitraum, der auch den Zeitraum der fünf Jahre vor Beginn des oben genannten 15jäh-

rigen Betrachtungszeitraums abdeckt und sich mit diesem überlappt, bestätigt. Es 

zeigt sich folgende Entwicklung der maßgeblichen Indizes der ersten Prüfungsstufe im 

Zeitraum 2004 bis 2019 (Basisjahr 2004 = 100): 

 

Jahr 
Besoldungs- 

index 

Tarifindex Nominal- 

lohnindex 

Verbraucher-

preisindex 

2004 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

2005 100,00% 100,00% 100,30% 101,80% 

2006 100,00% 100,00% 101,20% 103,73% 

2007 103,00% 100,00% 103,33% 106,12% 

2008 103,00% 102,90% 106,84% 108,99% 

2009 106,09% 105,99% 106,31% 109,64% 

2010 107,36% 107,26% 109,61% 110,85% 

2011 107,36% 108,87% 113,34% 113,18% 

2012 111,01% 110,94% 116,40% 115,67% 

2013 113,95% 113,88% 118,26% 117,29% 

2014 117,31% 117,24% 122,16% 118,23% 

2015 119,77% 119,70% 125,95% 118,70% 

2016 122,52% 122,45% 128,47% 119,41% 

2017 124,97% 124,90% 131,42% 121,32% 

2018 127,91% 127,84% 136,02% 123,75% 



 

2019 132,00% 131,93% 139,28% 125,61% 

 

Bei Anwendung der Berechnungsformel des Bundesverfassungsgerichts ergibt sich 

folgende prozentuale Differenz gegenüber dem Besoldungsindex: 

 

Für die Tarifentwicklung 

131,93 - 132,00 
x 100 = -0,05 % 

132,00 
 

Für die Nominallohnentwicklung 

139,28 - 132,00 x 100 = +5,52 
% 132,00 

 

Für die Verbraucherpreisentwicklung 

125,61 - 132,00 x 100 = -4,84 
% 132,00 

 

Ausweislich dieser Gegenüberstellung der Besoldungsentwicklung mit den vorgege-

benen Vergleichsindizes ist der konkretisierte Orientierungsrahmen des Bundesver-

fassungsgerichts für die Besoldungsentwicklung eingehalten. Während sich die Besol-

dung über die Verbraucherpreise hinweg und leicht über die Entwicklung im Tarifbe-

reich entwickelt hat, bleibt sie etwas deutlicher hinter der Entwicklung der Nominal-

löhne zurück, jedoch noch immer auf niedrigem Niveau und ohne dass sich in der 

Gesamtschau dieser Kriterien die Vermutung einer Unangemessenheit der Bezüge im 

Sinne der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts ergeben könnte. 

 

3.2 Systeminterner Vergleich 

Systeminterner Besoldungsvergleich 

Der vierte Parameter ergibt sich nach Ansicht des Bundesverfassungsgerichts aus ei-

nem systeminternen Besoldungsvergleich. 

 

Die Amtsangemessenheit der Alimentation bestimmt sich auch durch ihr Verhältnis zur 

Besoldung und Versorgung anderer Beamtengruppen. Durch die Anknüpfung der Ali-

mentation an innerdienstliche, unmittelbar amtsbezogene Kriterien wie den Dienstrang 

soll sichergestellt werden, dass die Bezüge entsprechend der unterschiedlichen Wer-

tigkeit der Ämter abgestuft sind. Gleichzeitig kommt darin zum Ausdruck, dass jedem 



 

Amt eine Wertigkeit immanent ist, die sich in der Besoldungshöhe widerspiegeln muss. 

Die Wertigkeit wird insbesondere durch die Verantwortung des Amtes und die Inan-

spruchnahme des Amtsinhabers oder der Amtsinhaberin bestimmt. Eine dem jeweili-

gen Amt angemessene Besoldung ist notwendigerweise eine abgestufte Besoldung. 

Vergleiche sind dabei nicht nur innerhalb einer Besoldungsordnung, sondern gerade 

auch zwischen den verschiedenen Besoldungsordnungen geboten. Das Ergebnis des 

systeminternen Besoldungsvergleichs kann nach Ansicht des Bundesverfassungsge-

richts in zweifacher Hinsicht indizielle Bedeutung dafür haben, dass die Besoldung 

hinter den Vorgaben des Alimentationsprinzips zurückbleibt: 

 

Entwicklung der Abstände zwischen einzelnen Besoldungsgruppen 

Das aus Art. 33 Abs. 5 GG abgeleitete Abstandsgebot stellt einen eigenständigen her-

gebrachten Grundsatz des Berufsbeamtentums dar und steht in enger Anbindung zum 

Alimentationsprinzip und zum Leistungsgrundsatz (BVerfG, Beschluss vom 4. Mai 

2020 – 2 BvL 4/18 –, Rn. 45 unter Verweis auf seinen Beschluss vom 23. Mai 2017 – 

2 BvR 883/14 u.a. –). Dies zwingt den Gesetzgeber allerdings nicht, einen einmal fest-

gelegten Abstand zwischen den Besoldungsgruppen absolut oder relativ beizubehal-

ten (BVerfG, Beschluss vom 23. Mai 2017 – 2 BvR 883/14 u.a. –, Rn. 77). Von einer 

Überschreitung des dem Gesetzgeber insoweit zustehenden weiten Gestaltungsspiel-

raums ist allerdings nicht erst bei einer deutlichen Verringerung bzw. Einebnung der 

Abstände auszugehen. Ein Indiz für einen möglichen Verfassungsverstoß liegt viel-

mehr bereits dann vor, wenn die Abstände zweier zu vergleichender Besoldungsgrup-

pen in den zurückliegenden fünf Jahren um mindestens 10 % abgeschmolzen wurden 

(BVerfG, Beschluss vom 4. Mai 2020 – 2 BvL 4/18 –, Rn. 45). Maßgebend ist insoweit 

das jeweilige Endgrundgehalt (vgl. BVerfG, Beschluss vom 4. Mai 2020 – 2 BvL4/48 

Rn. 140 i. V. m. OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 12. Oktober 2016 – OVG 4 B 

37.12 Rn. 107 sowie BVerfG, Beschluss vom 17. November 2015, 2 BvL 19/09 u.a. 

Rn. 151, 155, 164). 

 

Der Gesetzgeber hat damit insbesondere die Freiheit, eine von ihm für notwendig ge-

haltene vernünftige Neuregelung und Verbesserung zu bewerkstelligen; anderenfalls 

würde eine Besoldungsordnung in ihrem Bestand versteinern (BVerfG, Beschluss vom 

23. Mai 2017 – 2 BvR 883/14 u.a. –, Rn. 86). Dabei kann er grundsätzlich auch soziale 



 

Belange und sozialpolitische Aspekte mit in den Blick nehmen. Jedenfalls hat das Bun-

desverfassungsgericht die Berücksichtigung besonderer sozialer Belange bzw. sozial-

politischer Aspekte wie etwa die unterschiedlich große finanzielle Leistungsfähigkeit 

bestimmter Besoldungsgruppen nicht von vornherein verworfen (a.a.O., Rn. 99). 

 

Die mit diesem Gesetz unter anderem vorgesehene Übertragung des tarifvertraglich 

vereinbarten Festbetrages in Höhe von 200 € einheitlich auf alle Besoldungsgruppen 

begünstigt Beamte und Beamtinnen in den unteren und mittleren Besoldungsgruppen 

gegenüber Beamten und Beamtinnen in höheren Besoldungsgruppen und verändert 

die relativen Abstände zwischen den Besoldungsgruppen. Unbestritten hat der Fest-

betrag eine abstandsmindernde Wirkung. Vor dem Hintergrund der besonderen Aus-

nahmesituation einer andauernd historisch hohen Inflation ist die einmalige Übertra-

gung dieses Teils der Tarifeinigung vom 9. Dezember 2023 allerdings dienstrechtspo-

litisch und aus sozialen Gründen geboten. Sie dient im Zusammenwirken mit den nach 

diesem Gesetz ebenfalls für alle Besoldungsgruppen in gleicher Höhe zu gewähren-

den Inflationsausgleichszahlungen insbesondere dazu, inflationsbedingte Kaufkraft-

verluste bei den besonders betroffenen Besoldungsempfängern und Besoldungsemp-

fängerinnen in unteren und mittleren Besoldungsgruppen hinreichend abzufedern. 

Zwar wirkt sich die hohe Inflation auch auf höhere Besoldungsgruppen aus; dies je-

doch nicht in einem den unteren und mittleren Besoldungsgruppen vergleichbaren 

Maße. Für Beamte und Beamtinnen in unteren und mittleren Besoldungsgruppen sind 

die gerade in den letzten beiden Jahren signifikanten Preissteigerungen bei den Wohn-

kosten, den Gütern des täglichen Lebensbedarfs und der Energie besonders belas-

tend, denn in aller Regel musste hierfür auch vor den inflationsbedingten Preiserhö-

hungen bereits ein Großteil der monatlichen Bezüge aufgewendet werden. 

 

In Zeiten einer seit nunmehr zwei Jahren historisch hohen Inflationsrate sind jedoch 

gerade untere und mittlere Einkommensgruppen besonders mit den gestiegenen Prei-

sen für Güter des täglichen Lebensbedarfs (z. B. Lebensmittel, Energie) belastet. Pro-

zentual gesehen liegt der Anteil der Bezüge, die für diese lebensnotwendigen Güter 

aufgewendet werden müssen, für sie um ein Vielfaches höher als bei oberen Einkom-

mensgruppen. Die Teuerungsrate betrug im Jahr 2022 7,1 %, im Jahr 2023 bis ein-

schließlich September 2023 6,4 %. Die letzte lineare Erhöhung der Bezüge erfolgte im 

Vergleich dazu zum 1. Dezember 2022 mit lediglich 2,8 %. Diese Sondersituation, die 



 

sich in der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts aus dem Jahr 2017 nicht in 

dieser Form stellte (der Entscheidung lagen die Jahre 2008 und 2009 mit Teuerungs-

raten von 2,70 % und 0,6 % zu Grunde), rechtfertigt es die Bezüge für untere und 

mittlere Besoldungsgruppen in einem ersten Schritt prozentual mehr zu erhöhen als 

für höhere Besoldungsgruppen, zumal an der linearen Erhöhung um 5,5 % ab Februar 

2025 wieder alle Besoldungsgruppen gleichermaßen partizipieren. 

 

Eine volumengleiche lineare Umrechnung des Festbetrags von 200 € in 4 % würde 

erst ab BesGr. A 13 Stufe 7 einen Erhöhungsbetrag von über 200 € ergeben – mithin 

würden Bezügeempfänger und Bezügeempfängerinnen bis BesGr. A 13 Stufe 6 ge-

genüber dem Tarifergebnis schlechter gestellt. Eine Umrechnung des Festbetrags für 

alle Besoldungsgruppen würde damit zu einer massiven Ungleichbehandlung der Be-

amten und Beamtinnen der unteren und mittleren Besoldungsgruppen im Vergleich zu 

den vergleichbar eingruppierten Tarifbeschäftigten und im Vergleich zu den Beamten 

und Beamtinnen höherer Besoldungsgruppen führen, da durch die geringe lineare Er-

höhung der Besoldung (mangels zeitgleich darauf aufbauender Linearanpassung ent-

sprechend TV-L, anders als im TVöD) nicht einmal das finanzielle Niveau des Tarifab-

schlusses erreicht werden würde. Dieses Ergebnis wäre aus Gleichbehandlungsgrün-

den nicht hinnehmbar. 

 

Durch die Erhöhung der Besoldung um einen Festbetrag von 200 € wird der vom Bun-

desverfassungsgericht als maximal zulässig angesehene Wert für das Abschmelzen 

der Abstände (10 % innerhalb eines Zeitraums von fünf Jahren) nicht erreicht, selbst 

wenn man nicht auf die Abstände bei den Endgrundgehältern abstellt, sondern den in 

der Tabelle der Besoldungsordnung A ausgewiesenen geringsten Abstand von der 

Besoldungsgruppe A 3 zur Besoldungsgruppe A 4, jeweils Stufe 2, zugrunde legt. 

Überdies ist die Übertragung des Festbetrags in der gegenwärtigen besonderen Aus-

nahmesituation insbesondere auch deshalb geboten, weil die zeitlich kurz nach der 

Implementierung des Festbetrages vorgesehene lineare Anhebung der Grundgehälter 

zum 1. Februar 2025 um 5,5 % einheitlich für alle Besoldungsgruppen die Bezüge in 

den höheren Besoldungsgruppen nominal stärker erhöht als in den unteren Besol-

dungsgruppen und ihr insoweit eine ausgleichende Wirkung zukommt. 

 



 

In der folgenden Tabelle ist die prozentuale Veränderung der relativen Abstände zwi-

schen den jeweiligen Besoldungsgruppen der Besoldungsordnung A im Zeitraum 2019 

bis 2024 dargestellt. 

Abstandsänderungen in % 
Änderung der Abstände z.B. BesGr. A 4 zu A 3 der Tabellen 2019 und 2024 

Tabelle 1. November 2024 im Vergleich zu 1. Dezember 2022 

BesGr 

Stufe 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

2-Jahres-Rhythmus 3-Jahres-Rhythmus 4-Jahres-Rhythmus 

A 3 - 
 

- - - - - - -     

A 4 -7,60% -7,19% -6,88% -6,92% -6,97% -6,55% -6,43% -6,32%     

A 5 -7,46% -7,69% -7,14% -6,61% -6,78% -6,14% -6,31% -6,48%     

A 6 -6,92% -6,88% -6,87% -6,56% -6,58% -6,33% -6,10% -6,18%     

A 7 -6,82% -6,52% -6,50% -6,34% -6,07% -6,06% -5,85% -5,80%     

A 8 -6,54% -6,63% -6,27% -5,87% -5,79% -5,89% -5,65% -5,44% -   

A 9 -6,41% -6,12% -5,85% -5,77% -5,71% -5,41% -5,50% -5,22% -5,13%   

A 10 -5,91% -5,67% -5,51% -5,29% -5,11% -4,98% -4,85% -4,72% -4,61%   

A 11   -5,20% -5,02% -4,81% -4,66% -4,59% -4,43% -4,36% -4,29% - 

A 12     -4,67% -4,42% -4,22% -4,21% -4,09% -4,00% -3,92% -3,74% 

A 13       -4,01% -3,95% -3,79% -3,62% -3,55% -3,47% -3,39% 

A 14       -3,70% -3,58% -3,37% -3,42% -3,26% -3,23% -3,10% 

A 15         -3,35% -3,15% -3,08% -2,94% -2,82% -2,80% 

A 16         -2,93% -2,88% -2,74% -2,70% -2,57% -2,54% 

 

Die Tabelle zeigt, dass der relative Abstand durch die Übertragung des Tarifergebnis-

ses lediglich bis zu 7,69 % reduziert wird und die zulässigen 10 % deutlich unterschrei-

tet. 

 

Maßgaben des Mindestabstandsgebots zur Grundsicherung 

Für die im Hinblick auf die Wahrung des Mindestabstandsgebotes durchzuführenden 

Vergleichsrechnungen ist zwischen Beamten und Beamtinnen sowie Richtern und 

Richterinnen mit bis zu zwei unterhaltsberechtigten Kindern und mit mehr als zwei un-

terhaltsberechtigten Kindern (sog. „kinderreiche Beamte“) zu unterscheiden. Nach der 

Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts ist dabei für die Betrachtung der Be-

amten und Beamtinnen sowie Richter und Richterinnen mit bis zu zwei unterhaltsbe-

rechtigten Kindern eine vierköpfige Alleinverdiener-Familie eine aus der bisherigen Be-

soldungspraxis abgeleitete Bezugsgröße, jedoch nicht Leitbild der Beamtenbesol-

dung. 

 



 

Bei bis zu zwei unterhaltsberechtigten Kindern hat die Nettoalimentation einschließlich 

etwaiger familienbezogener Besoldungsbestandteile und des Kindergeldes auch in 

den unteren Besoldungsgruppen einen Mindestabstand von 15 % zum Grundsiche-

rungsniveau einer entsprechenden Familie mit Grundsicherungsbezug zu wahren. Ab 

dem dritten unterhaltsberechtigten Kind muss der gewährte familienbezogene Ge-

haltsbestandteil für sich genommen mindestens 115 % des durchschnittlichen sozial-

hilferechtlichen Gesamtbedarfs eines Kindes betragen (Kind-zu-Kind-Betrachtung). 

 

In seinen Beschlüssen vom 4. Mai 2020 (Az. 2 BvL 4/18 u. 2 BvL 6/17 u. a.) hat das 

Bundesverfassungsgericht v. a. die Parameter dieser im Hinblick auf das Mindestab-

standsgebot vorzunehmenden Vergleichsberechnungen maßgeblich konkretisiert. 

 

Anknüpfungspunkt aufseiten der Grundsicherungsempfänger ist die Grundsicherung 

mit allen staatlicherseits gewährten Elementen des Lebensstandards. Insbesondere 

hinsichtlich der Wohnkosten muss dabei ein Ansatz gewählt werden, der auch in Kom-

munen mit höheren Unterkunftskosten gewährleistet, dass das Grundsicherungsni-

veau nicht unterschritten wird. Die Besoldungsgesetzgeber sind allerdings nicht ver-

pflichtet, die Mindestbesoldung eines Beamten oder einer Beamtin bzw. eines Richters 

oder einer Richterin auch dann an den regionalen Höchstwerten auszurichten, wenn 

dieser oder diese hiervon gar nicht betroffen ist. Die Besoldungsgesetzgeber sind viel-

mehr frei, Besoldungsbestandteile auch an die regionalen Lebenshaltungskosten an-

zuknüpfen. 

 

Des Weiteren bestimmt sich der Lebensstandard der Grundsicherungsempfänger 

nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts nicht allein durch als sol-

che bezeichnete Grundsicherungsleistungen. Auch Dienstleistungen zu vergünstigten 

Sozialtarifen, wie etwa im Bereich der weitverstandenen Daseinsvorsorge (ÖPNV, Mu-

seen, Theater, Opernhäuser, Schwimmbäder usw.) und die seit 2019 für Grundsiche-

rungsempfänger im Hinblick auf die Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und 

in der Kindertagespflege grundsätzlich kostenfreie Kinderbetreuung dürfen bei der Er-

mittlung des den Grundsicherungsempfängern gewährleisteten Lebensstandards nicht 

unberücksichtigt bleiben. 

 

Umsetzung der Maßgaben des Mindestabstandsgebots 



 

In Umsetzung der vorstehend geschilderten verfassungsrechtlichen Anforderungen 

des Mindestabstands zur Grundsicherung wurden mit dem Gesetz zur Neuausrichtung 

orts- und familienbezogener Besoldungsbestandteile vom 10. März 2023 (GVBl. S. 80) 

die an die familiären Verhältnisse anknüpfenden Bezügebestandteile wieder stärker 

an die tatsächlichen Lebensverhältnisse der Beamten und Beamtinnen sowie Richter 

und Richterinnen und dazu v. a. auch wieder an die örtlichen Verhältnisse anknüpfend 

ausgerichtet. 

 

Hierfür wurden die bisherigen Regelungen des Familienzuschlags durch Ergänzung 

einer Ortskomponente und einer Stufe L für ledige Beamte und Beamtinnen sowie 

Richter und Richterinnen zu einem Orts- und Familienzuschlag erweitert. 

 

Die Beträge des Familienzuschlags wurden entsprechend erhöht. Die Beträge orien-

tieren sich dabei an der Mehrverdiener-Familie als neuer und vor allem die tatsächli-

chen Verhältnisse in der heutigen Zeit widerspiegelnder Bezugsgröße für die Bestim-

mung orts- und familienbezogener Besoldungsbestandteile. 

 

Die Tabelle des Orts- und Familienzuschlags wurde mit einer aufsteigenden Staffelung 

versehen, welche der mit steigender Familiengröße überproportional ansteigenden 

Belastung durch Wohn- und bei Familien mit Kindern auch insgesamt mit Lebenshal-

tungskosten Rechnung trägt. Die Stufen L und V dienen dazu, bei Beamten und Be-

amtinnen sowie Richtern oder Richterinnen ohne Kinder die Belastung durch hohe 

Wohnkosten in sehr teuren Wohnlagen abzumildern, weshalb nur noch Beträge in der 

obersten Ortsklasse (Stufe L) bzw. Beträge in den jeweiligen Ortsklassen mit entspre-

chend abgestuften Beträgen (Stufe V) ausgewiesen werden. Der Orts- und Familien-

zuschlag ab der Stufe 1 dient hingegen dazu, die gesteigerten Belastungen von Fami-

lien mit Kindern insgesamt entsprechend zu berücksichtigen. Generell erfolgt damit 

insgesamt eine stärkere Fokussierung auf Familien mit Kindern. Im Sinne des vorste-

hend geschilderten Regelungsziels wurde außerdem der Kreis der Berechtigten enger 

gefasst. 

 

Des Weiteren wurden die bereits vorhandenen Erhöhungsbeträge für die Besoldungs-

gruppen A 3 bis A 5, die mit dem Vierten Gesetz zur Änderung besoldungsrechtlicher 
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Vorschriften vom 20. Dezember 1985 (BGBl. I S. 2466) zum 1. Januar 1986 mit glei-

cher sozialer Zielrichtung eingeführt wurden (ausschlaggebend war seinerzeit die po-

litische Diskussion über die Nähe des einfachen Dienstes zur Sozialhilfe), angehoben 

und fortan bis einschließlich Besoldungsgruppe A 10 gewährt, um die sich in jüngster 

Vergangenheit gerade durch die Entwicklung der Wohnkosten wieder verstärkende 

überproportionale Belastung von Familien mit unteren und mittleren Einkommen durch 

Wohn- und Lebenshaltungskosten entsprechend zu berücksichtigen. 

 

Die bisher als ergänzende Fürsorgeleistung gewährte Ballungsraumzulage wurde im 

Sinne einer Weiterentwicklung unter Angleichung der Gebietskulisse in die neue Orts-

komponente integriert und deshalb in ihrer bislang bestehenden Form aufgegeben. 

Durch die Integration in den Orts- und Familienzuschlag wurden die gewährten Leis-

tungen, die an die bisherige Ballungsraumzulage anknüpfen, alimentativ. 

 

Der Familienzuschlag wurde, um die künftigen wesentlichen Anknüpfungspunkte bes-

ser erkennbar abzubilden, in Orts- und Familienzuschlag umbenannt. 

 

Aufgrund der Jahresbetrachtung seitens des Bundesverfassungsgerichts werden die 

Beträge des Orts- und Familienzuschlags regelmäßig anhand der Entwicklungen im 

Bereich der Grundsicherung überprüft und ggf. angepasst (lfd. Evaluation). 

 

Die Vergleichsrechnung zur Wahrung des Mindestabstandsgebots stellt sich nach Um-

setzung der mit dem Gesetz zur Neuausrichtung der orts- und familienbezogenen neu 

geregelten Besoldungsbestandteile für das Jahr 2024 wie folgt dar: 

Beamtenfamilie3 Grundsicherungsempfänger-Familie4 

Bruttobezüge 29.666,28 € Regelsätze 21.672,00 € 
zzgl. orts- und familienbezo-

gene Bezügebestandteile 

+ 9.562,32 € zzgl. Wohnkosten + 14.454,00 € 

zzgl. jährl. Sonderzahlung + 2.553,28 € zzgl. Heizkosten + 3.952,92 € 
abzgl. Lohnsteuer - 2.432,00 €5 zzgl. Leistungen für Bildung 

und Teilhabe (§ 28 SGB II) 

+ 955,68 € 

abzgl. Beiträge für eine die 

Beihilfe ergänzende Kranken-

versicherung 

- 7.764,00 € zzgl. Staatlicherseits ge-

währte Leistungen zu ver-

günstigtem Sozialtarif 

+ 1.698,72 € 

                                                 
3 Besoldungsgruppe A 3, Stufe 2, verheiratet, zwei Kinder, Mehrverdiener-Familie, Wohnort: München, Kalenderjahr 2024. 
4 Verheiratet, zwei Kinder, Wohnort: München, Kalenderjahr 2024. 
5 Quelle: Lohn- und Einkommensteuerrechner des Bundesministeriums der Finanzen für 2023 (ab Juli). Die Jahresumstellung 

2024 des BMF-Steuerrechners erfolgt erst nach Abschluss des Gesetzgebungsverfahrens zum Wachstumschancengesetz (vo-

raussichtlich im I. Quartal 2024). 



 

zzgl. Kindergeld + 6.000,00 €   

zzgl. regelmäßig vom anderen 

Elternteil zu erwartenden Bei-

trag zum Familieneinkommen, 

Netto-Anteil 

+ 13.576,40 €6   

 Zwischensumme 42.733,32 € 

 x 1,15  

Summe 51.162,28 € Summe 49.143,32 € 

 

Zu den Berechnungsgrundlagen 

Regelsätze 

Die den Vergleichsrechnungen zugrunde gelegten Regelbedarfssätze richten sich 

nach § 20 SGB II i. V. m. der Anlage zu § 28 SGB XII. Für die in der Bedarfsgemein-

schaft lebenden Erwachsenen wurde jeweils der Regelbedarf nach der Bedarfsstufe 2 

– mithin 506,00 € je Erwachsenen im Jahr 2024 – angesetzt. Für die im Orts- und 

Familienzuschlag berücksichtigungsfähigen Kinder wurden die Regelbedarfssätze der 

altersabhängigen Regelbedarfsstufen entsprechend der Methodik, die auch das Bun-

desverfassungsgericht heranzieht, anhand der Anzahl der für die einzelnen Regelbe-

darfsstufen relevanten Lebensjahre gewichtet. Für jedes Kind wurde daher für das 

Jahr 2024 ein gewichteter Regelsatz von 397,00 € herangezogen. 

 

Wohnkosten 

Die Wohnkosten wurden Anlage 1 zu § 12 des Wohngeldgesetzes (WoGG) entnom-

men, wobei – entsprechend den Ausführungen des Bundesverfassungsgerichts – ein 

Sicherheitsaufschlag von 10 % vorgenommen wurde.  

 

Heizkosten 

Die Heizkosten sind den Sonderauswertungen des Statistischen Bundesamtes zur 

Einkommens- und Verbrauchsstichprobe im Zuge der Regelbedarfsermittlung entnom-

men.  

 

Das Bundesverfassungsgericht stellt in seinen Entscheidungen vom 4. Mai 2020 klar, 

dass die darin vorgenommenen Ausführungen zur Berechnung des Grundsicherungs-

niveaus keine für den Besoldungsgesetzgeber in jeder Einzelheit verbindliche Berech-

nungsgrundlage darstellen, sondern es den Besoldungsgesetzgebern freistünde, die 

                                                 
6 Zur Berechnung der Lohnsteuer siehe Fn 5. 



 

Höhe des Grundsicherungsniveaus mithilfe einer anderen plausiblen und realitätsge-

rechten Methodik zu bestimmen. 

 

Die Sonderauswertungen des Statistischen Bundesamtes zur Einkommens- und Ver-

brauchsstichprobe im Zuge der Regelbedarfsermittlung eignen sich aufgrund ihrer 

gleichgerichteten Zwecksetzung besonders zur Bestimmung des Grundsicherungsni-

veaus. 

 

Die Einkommens- und Verbrauchsstichprobe wird alle fünf Jahre erhoben. Herange-

zogen wurden die letztverfügbaren Sonderauswertungen zur Einkommens- und Ver-

brauchsstichprobe 2018 im Zuge der Regelbedarfsermittlung, eine Fortschreibung der 

Werte ist anhand des Verbraucherpreisindex Bayern (Abteilung 04 „Wohnung, Was-

ser, Strom, Gas und andere Brennstoffe“) erfolgt. 

 

Hinsichtlich der Heizkosten wurden die kumulierten Ausgabepositionen der Unter-

gruppe 45 (Energie) ohne Strom und Eis für Kühl- und Gefrierzwecke der Gruppe der 

untersten 20 % der nach dem Haushaltsnettoeinkommen geschichteten Haushalte, 

Ehepaar-/Paarhaushalten mit einem Kind ohne Altersbegrenzung, herangezogen, wo-

bei für die Familie mit zwei Kindern zum Betrag für den Haushalt nochmals der auf ein 

Kind entfallende Anteil addiert wurde. 

 

Die nach § 12 Abs. 6 WoGG seit dem Jahr 2021 gewährten monatlichen Beträge zur 

Entlastung bei den Heizkosten werden zusätzlich berücksichtigt. 

 

Für das Jahr 2024 ergeben sich damit zu berücksichtigende Heizkosten von 329,41 € 

monatlich für einen Vier-Personen-Haushalt. 

 

Bildungs- und Teilhabeleistungen 

Die Bedarfe für Bildung und Teilhabe (§ 28 SGB II) bei Kindern wurden anhand seitens 

des Staatsministeriums für Familie, Arbeit und Soziales statistisch erhobener Werte 

ermittelt, welche die durchschnittlichen, tatsächlichen monatlichen Ausgaben für die 

jeweiligen Bildungs- und Teilhabeleistungen gemäß § 28 SGB II je Leistungsberech-



 

tigtem im Alter von unter 25 Jahren in Bayern abbilden. Diese Werte wurden für Zeit-

räume, für die noch keine entsprechenden tatsächlichen Werte vorliegen, mit einer 

durchschnittlichen jährlichen Steigerung i. H. v. 3 % fortgeschrieben.  

 

Eine Typisierung der Bedarfe für Bildung und Teilhabe (§ 28 SGB II) ist dabei unum-

gänglich, da diese an die individuellen und persönlichen Verhältnisse des jeweiligen 

Leistungsberechtigten anknüpfen und es keinen im Vollzug sinnvoll abzubildenden 

Maßstab gibt, anhand dessen diese Bedarfe für eine solche Vielzahl verschiedener 

Fälle ohne unverhältnismäßig hohen Verwaltungsaufwand bestimmt werden könnten. 

Die seitens des Staatsministeriums für Familie, Arbeit und Soziales statistisch erhobe-

nen Werte bilden dabei die Durchschnitte der regelmäßig gewährten Leistungsarten, 

also persönlicher Schulbedarf, Aufwendungen für Schulausflüge, Klassenfahrten und 

das Mittagessen in Gemeinschaftsverpflegung sowie die Kosten der Teilhabe bei so-

zialen, sportlichen und kulturellen Aktivitäten ab. 

 

Die letztverfügbaren Werte aus dem Jahr 2022 wurden mit einer typisierenden Steige-

rung i. H. v. 3 % jährlich fortgeschrieben. Für das Jahr 2024 wurde ein Wert i. H. v. 

39,82 € monatlich je berücksichtigungsfähigem Kind angesetzt. 

 

Leistungen zu einem vergünstigten Sozialtarif 

Die hinsichtlich der staatlicherseits gewährten Leistungen zu einem vergünstigten So-

zialtarif angesetzten Berechnungsgrundlagen beruhen ebenfalls auf den Sonderaus-

wertungen des Statistischen Bundesamtes zur Einkommens- und Verbrauchsstich-

probe 2018 im Zuge der Regelbedarfsermittlung. 

 

Dabei wurde die typisierende Annahme getroffen, dass Ermäßigungen für Erwachsene 

betragsmäßig im Umfang der Hälfte gewährt werden, die die untersten 20 % der Haus-

haltsnettoeinkommen für diesen Bereich ausgeben (auf Erwachsene entfallender An-

teil für „Freizeit- und Kulturdienstleistungen“ der untersten 20 % der nach dem Haus-

haltsnettoeinkommen geschichteten Haushalte, Ehepaar-/Paarhaushalte mit einem 

Kind ohne Altersbegrenzung) sowie Ermäßigungen für Kinder, die regelmäßig höhere 

Ermäßigungen erhalten, im gleichen Umfang wie die in Bezug genommenen Ausga-

ben gewährt werden. 

 



 

Hinsichtlich gewährter Vergünstigungen im Bereich ÖPNV wurde je Erwachsenem ty-

pisierend die durchschnittliche Vergünstigung für ein Sozialticket im Münchener Ver-

kehrs- und Tarifverbund, der nahezu alle Gebiete in Bayern in Mietenstufe VII nach 

dem WoGG abdeckt, herangezogen. 

 

Auch bzgl. der staatlicherseits gewährten Leistungen zu einem vergünstigten Sozial-

tarif erfolgte eine Fortschreibung anhand der einschlägigen Abteilungen des Verbrau-

cherpreisindex Bayern. Lediglich eine Fortschreibung der Vergünstigungen bei den 

Kosten für die Kinderbetreuung erfolgte im Hinblick auf die seit 2019 in Bayern erfol-

gende Bezuschussung von Kindergartengebühren und das 2020 eingeführte Krippen-

geld nicht. 

 

Entsprechend der vorstehenden Ausführungen wurde daher im Jahr 2024 je Erwach-

senem ein Betrag von 32,92 € monatlich sowie je Kind ein Betrag von 37,86 € (Kinder-

betreuungskosten: 27,74 € sowie 10,12 € für Freizeit, Unterhaltung und Kultur) berück-

sichtigt. 

 

Netto-Besoldung Beamtenfamilie 

Die anzusetzenden Beiträge für eine die Beihilfe ergänzende Krankenversicherung 

beruhen auf seitens des Verbandes der Privaten Krankenversicherung übermittelten 

Werten für eine entsprechende Musterfamilie. 

 

Die in Abzug zu bringende Lohnsteuer ist dem Lohn- und Einkommensteuerrechner 

des Bundesministeriums der Finanzen entnommen. 

 

Der regelmäßig vom anderen Elternteil zu erwartende Beitrag zum Familieneinkom-

men wird im Hinblick auf den in Anlehnung an den bereits im Bereich der Beihilfe in 

Art. 96 Abs. 1 des Bayerischen Beamtengesetzes (BayBG) mit ähnlicher Zielrichtung 

bewährten Betrag mit 20.878,00 € brutto angesetzt. Hiervon werden die Lohnsteuer in 

Abzug gebracht sowie zusätzlich 20 % pauschal zur Abgeltung von Sozialabgaben etc. 

 

Bei Beamten und Beamtinnen mit bis zu zwei unterhaltsberechtigten Kindern wahrt die 

Nettoalimentation einschließlich etwaiger familienbezogener Besoldungsbestandteile 

und des Kindergeldes bereits ohne Berücksichtigung der Inflationsausgleichzahlungen 
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auch in den unteren Besoldungsgruppen den Mindestabstand von 15 % zum Grundsi-

cherungsniveau einer entsprechenden Familie mit Grundsicherungsbezug. Das sich 

für Beamte und Beamtinnen mit mehr als zwei unterhaltsberechtigten Kindern auf-

grund der durch die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts zur Bestimmung 

des Mindestabstandsgebots ab dem dritten unterhaltsberechtigten Kind geforderten 

Kind-zu-Kind-Betrachtung ergebende geringe Defizit zu einer entsprechenden Familie 

mit Grundsicherungsbezug wird durch Einbezug der gewährten Inflationsausgleich-

zahlungen in die Vergleichsrechnung auf Seiten der Beamtenfamilie ausgeglichen. 

Dadurch wird berücksichtigt, dass die im Zuge der Übertragung des Tarifabschlusses 

auf die Beamten und Beamtinnen gewährten Inflationsausgleichzahlungen nach Struk-

tur und Zweck dem Ausgleich gestiegener Lebenshaltungskosten dienen, bis die in 

Folge des übertragenen Tarifabschlusses zu gewährenden weiteren Bezügeanpas-

sungen (Festbetrag, lineare Erhöhung) greifen. Sie werden damit gerade zu dem vom 

Bundesverfassungsgericht mit seinen Entscheidungen zum Abstand zum Grundsiche-

rungsniveau verfolgten Zweck gewährt, namentlich der Sicherstellung eines aus-

kömmlichen Lebensstandards für alle Besoldungsgruppen. 

 

3.3 Quervergleich mit der Besoldung des Bundes und anderer Länder 

Eine erhebliche Gehaltsdifferenz im Vergleich zum Durchschnitt der Bezüge der jewei-

ligen Besoldungsgruppe im Bund und den anderen Ländern kann ein weiteres Indiz 

darstellen, dass die Alimentation ihre qualitätssichernde Funktion nicht mehr erfüllt. 

Von einer erheblichen Gehaltsdifferenz ist auszugehen, wenn im maßgeblichen Zeit-

raum das jährliche Bruttoeinkommen einschließlich etwaiger Sonderzahlungen 10 % 

unter dem Durchschnitt der übrigen Länder liegt. In die Vergleichsberechnung fließen 

das Grundgehalt aus der jeweiligen Endstufe, die Strukturzulage und die jährliche Son-

derzahlung mit Stand Dezember 2023 ein. In der Besoldungsgruppe A 6 beträgt die 

jährliche Bruttobesoldung im Durchschnitt von Bund und Ländern 37.703,70 €, der 

bayerische Wert liegt demgegenüber bei 39.100,77 €. In der Besoldungsgruppe A 9 

beträgt die jährliche Bruttobesoldung im Durchschnitt 46.782,17 € im Vergleich zu Bay-

ern mit 48.198,41 €. Auch in der Besoldungsgruppe A 13 ist das jährliche Bruttogehalt 

mit 72.710,68 € höher, als es dem bundesweiten Durchschnitt entspricht. Dies gilt 

ebenso für die Besoldungsgruppe R 1, da die jährliche Bruttobesoldung auch hier mit 

91.600,80 € im Vergleich zum bundesweiten Durchschnitt mit 88.149,92 € höher ist. 



 

Im Quervergleich mit dem Besoldungsdurchschnitt des Bundes und der Länder ge-

messen an der Bruttobesoldung für das Jahr 2023 ergibt sich damit keine kritische 

Abweichung von mehr als 10 % vom Mittelwert. Ein vergleichbares Bild zeigt sich auch 

für die übrigen Besoldungsgruppen und Besoldungsordnungen. 

 

3.4 Gesamtabwägung 

Die Differenz zwischen der Entwicklung der Besoldung einerseits und der Entwicklung 

der Tarifeinkommen (1. Parameter), des Nominallohns (2. Parameter) und der Ver-

braucherpreise (3. Parameter) andererseits sprechen in der Gesamtschau anhand der 

vom Bundesverfassungsgericht aufgestellten Kriterien für eine angemessene Alimen-

tation. Es sind keine weiteren Anhaltspunkte ersichtlich, aus denen sich eine Unange-

messenheit der Bezüge im Sinne der Rechtsprechung des Bundesverfassungsge-

richts ergeben könnte. Dies gilt ebenso unter Beachtung der weiteren Kriterien der 

ersten Prüfungsstufe, namentlich der Entwicklung der Abstände zwischen den Brutto-

gehältern der einzelnen Besoldungsgruppen (4. Parameter) sowie der Differenz zur 

durchschnittlichen Besoldungshöhe von Bund und Ländern (5. Parameter). 

 

Die Entwicklung der regelmäßigen Fortschreibung der Besoldung bewegt sich daher 

über den Zeitraum der zurückliegenden 15 Jahre im durch das Alimentationsprinzip 

vorgegebenen verfassungsrechtlichen Rahmen. Dies wird zudem auch durch die zu-

sätzliche Vergleichsberechnung („Staffelprüfung“) für den überlappenden, gleich langen 

Zeitraum von 15 Jahren, beginnend bereits im Jahr 2004, bestätigt, die zu keinem an-

deren Ergebnis führt. 

 

B. Zwingende Notwendigkeit einer normativen Regelung 

 

Die Anpassung der Besoldung sowie der Versorgung hat nach Art. 16 Abs. 1 BayBesG 

bzw. nach Art. 4 Abs. 1 BayBeamtVG durch Gesetz zu erfolgen. 

 

C. Zu den einzelnen Vorschriften 

 

Zu § 1 (Änderung des Bayerischen Besoldungsgesetzes) 

Zu Nr. 1: 



 

Die Zuschläge zur Sicherung der Funktions- und Wettbewerbsfähigkeit können rück-

wirkend für höchstens drei Monate gewährt werden, wobei hierfür auf die Fälligkeit der 

Bezüge abzustellen ist (Art. 60 Abs. 2 Satz 4). Kann in einem Einzelfall die Vergabe-

entscheidung erst nach Ablauf der drei Monate abschließend getroffen werden, wird 

durch die Einfügung des neuen Satz 4 die Möglichkeit geschaffen, im Einvernehmen 

mit dem Staatsministerium der Finanzen und für Heimat in besonders zu begründen-

den Einzelfällen auch für einen länger zurückliegenden Zeitraum einen Zuschlag nach 

Art. 60 zu gewähren. Haushaltsrechtliche Grundlage für die Gewährung von Zuschlä-

gen nach Art. 60 ist der jeweilige Haushaltsplan, da die Gesamtsumme der Vergabe-

möglichkeiten Bestandteil des Haushaltsgesetzes ist. Der Zeitpunkt des Beginns der 

rückwirkenden Gewährung wird hierdurch entsprechend begrenzt. 

 

In Abs. 4 wird die bisher in den Bayerischen Verwaltungsvorschriften zum Besoldungs-

recht und Nebengebieten (BayVwVBes) festgelegte Delegation der Entscheidungsbe-

fugnis auf den nachgeordneten Bereich aufgenommen. 

 

Zu Nr. 2: 

In Abs. 1 Satz 1 erfolgt eine klarstellende Anpassung zur Sicherstellung des rechts-

konformen Vollzugs. 

 

Die bisher in den BayVwVBes enthaltenen Hinweise zum Vollzug der Vorschrift wer-

den im Hinblick auf einen gesetzeskonformen Vollzug in Abs. 2 aufgenommen. Die 

Möglichkeit der Verringerung oder des Wegfalls des Zuschlags bei Beförderung trägt 

der während eines bestehenden Dienstverhältnisses zunehmenden Bindung an den 

Dienstherrn Rechnung. Mit der Möglichkeit der Zustimmung zur Fortzahlung des Zu-

schlags bei Wechsel des Dienstpostens kann auf Sondersituationen reagiert werden, 

die einen Wechsel des Dienstpostens erforderlich machen. 

 

Redaktionelle Anpassung in Abs. 5. 

 

Zu Nr. 3: 

Redaktionelle Anpassung. 

 

Zu Nr. 4: 



 

Gemäß Art. 73 Abs. 5 Satz 1 ist der Besoldungsdurchschnitt für Professoren getrennt 

nach Universitäten/Kunsthochschulen und Fachhochschulen durch Gesetz entspre-

chend den regelmäßigen Besoldungsanpassungen zu erhöhen. Der Besoldungs-

durchschnitt ist ein Jahresbetrag. Es sind anteilsmäßig die erhöhten Bezüge ab 1. Ja-

nuar 2024 zu berücksichtigen. Die im Besoldungsdurchschnitt enthaltenen Grundgeh-

älter erhöhen sich für zwei Monate um je 200 € pro Beschäftigten. 

 

Zu Nr. 5: 

Redaktionelle Folgeänderungen durch die Entfristung des Art. 60a. 

 

Zu Nr. 6: 

Zur Übertragung des Tarifvertrags über Sonderzahlungen zur Abmilderung der gestie-

genen Verbraucherpreise (TV-Inflationsausgleich) wird eine Inflationsausgleichs-Ein-

malzahlung sowie Inflationsausgleichs-Monatszahlungen an die Besoldungsempfän-

ger und Besoldungsempfängerinnen sowie Dienstanfänger und Dienstanfängerinnen 

gezahlt. Damit wird der TV-Inflationsausgleich zeitgleich und systemgerecht auf die 

Berechtigten, Dienstanfänger und Dienstanfängerinnen übertragen. Es handelt sich 

jeweils um einen Zuschuss des Arbeitgebers zur Abmilderung der gestiegenen Ver-

braucherpreise im Sinne des § 3 Nr. 11c des Einkommensteuergesetzes (EStG) für 

die Jahre 2023 und 2024. In Einzelfällen kann es zu einer (Teil-)Steuerpflicht der Infla-

tionsausgleichszahlungen kommen, wenn neben dieser Sonderzahlung bereits wei-

tere Zahlungen gewährt wurden, die unter § 3 Nr. 11c EStG fallen. 

 

Zu Abs. 1: 

Abs. 1 regelt den Empfängerkreis, den Zeitraum für die Entstehung des Anspruchs 

und die Voraussetzungen der Inflationsausgleichs-Einmalzahlung und entspricht mit 

bereichsspezifischen Anpassungen den Regelungen über die Gewährung der Inflati-

onsausgleichs-Einmalzahlung für den Tarifbereich. 

 

Erforderlich ist demnach, dass am Stichtag 9. Dezember 2023 ein Beamten-, Richter- 

oder Dienstanfängerverhältnis bestanden hat. Hat ein entsprechendes Rechtsverhält-

nis vor dem 9. Dezember 2023 geendet, sind die Voraussetzungen für die Inflations-

ausgleichs-Einmalzahlung nicht erfüllt. Wird ein Beamten-, Richter- oder Dienstanfän-



 

gerverhältnis erst nach dem 9. Dezember 2023 begründet, besteht ebenfalls kein An-

spruch auf die Inflationsausgleichs-Einmalzahlung. Abhängig vom Einstellungszeit-

punkt kann jedoch ein Anspruch auf die Inflationsausgleichs-Monatszahlungen gege-

ben sein. Ein Ruhen des Rechtsverhältnisses am 9. Dezember 2023 ist unschädlich, 

sofern die zweite Voraussetzung (Anspruch auf Bezüge im Referenzzeitraum) erfüllt 

ist. 

 

Daneben muss in der Zeit vom 1. August 2023 bis zum 8. Dezember 2023 (Referenz-

zeitraum) an mindestens einem Tag Anspruch auf Bezüge bestanden haben. Ein An-

spruch auf die Inflationsausgleichs-Einmalzahlung scheidet daher aus, wenn das Be-

amten-, Richter- oder Dienstanfängerverhältnis während des gesamten Referenzzeit-

raums geruht hat und daher kein Bezügeanspruch bestand. 

 

Anspruch besteht auch, wenn die Voraussetzungen des Abs. 1 erfüllt werden und der 

oder die Berechtigte nach dem Stichtag z. B. in den Ruhestand versetzt worden ist.  

 

Nach dem Wortlaut und dem Sinn und Zweck der Vorschrift wird die Inflationsaus-

gleichs-Einmalzahlung jedem oder jeder Berechtigten, jedem Dienstanfänger und je-

der Dienstanfängerin bis zu insgesamt 1.800 € nur einmal gewährt; dies gilt insbeson-

dere bei parallel bestehenden Rechtsverhältnissen, vgl. Abs. 4. 

 

Durch die mit Satz 2 bestimmte Anwendung der allgemeinen Vorschriften des Bay-

BesG sind spezielle Regelungen (z. B. zur Kürzung bei Teilzeitbeschäftigung, bei be-

grenzter Dienstfähigkeit oder zur Rückforderung usw.) entbehrlich. Die Inflationsaus-

gleichszahlungen werden in diesen Fällen anteilig entsprechend dem Verhältnis der 

ermäßigten zur regelmäßigen Arbeitszeit gewährt. 

 

Für die Bemessung der Inflationsausgleichszahlungen (z. B. bei Teilzeitbeschäftigung) 

sind nach Satz 2 die Verhältnisse am Stichtag maßgebend. Bei Beurlaubungen unter 

Fortfall des Anspruchs auf Leistungen des Dienstherrn am Stichtag ist nach Satz 4 der 

letzte Tag mit Anspruch auf Bezüge maßgebend. 

 



 

Beamte, Beamtinnen, Richter und Richterinnen nach Art. 1 Abs. 1 Satz 1 erhalten eine 

Inflationsausgleichs-Einmalzahlungen in Höhe von 1 800 €. Anwärter und Anwärterin-

nen sowie Dienstanfänger und Dienstanfängerinnen erhalten die Inflationsausgleichs-

Einmalzahlung entsprechend den tarifvertraglichen Bestimmungen anteilig in Höhe 

von 1.000 € bzw. 600 €. 

 

Rechtsreferendare und Rechtsreferendarinnen in einem öffentlich-rechtlichen Ausbil-

dungsverhältnis gehören aufgrund der Verweisung in Art. 3 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 des 

Gesetzes zur Sicherung des juristischen Vorbereitungsdienstes (SiGjurVD) ebenfalls 

zum berechtigten Personenkreis. Die Höhe der Inflationsausgleichszahlungen bemisst 

sich nach Abs. 1 Nr. 2 (Art. 3 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 SiGjurVD). 

 

Zu Abs. 2: 

Für den Zeitraum Januar 2024 bis Oktober 2024 erhalten Berechtigte sowie Dienstan-

fänger und Dienstanfängerinnen Inflationsausgleichs-Monatszahlungen. Abs. 2 regelt 

den Empfängerkreis, den Zeitraum für die Entstehung des Anspruchs und die Voraus-

setzungen der Inflationsausgleichs-Monatszahlungen und entspricht mit bereichsspe-

zifischen Anpassungen den Regelungen über die Gewährung der Inflationsausgleichs-

Monatszahlungen für den Tarifbereich. 

 

Voraussetzung der Inflationsausgleichs-Monatszahlungen ist, dass in dem jeweiligen 

Bezugsmonat ein Beamten-, Richter- oder Dienstanfängerverhältnis besteht und an 

mindestens einem Tag Anspruch auf Bezüge bestanden hat. Die Anspruchsvoraus-

setzungen müssen für jeden Bezugsmonat gesondert vorliegen. 

 

Anders als bei den Inflationsausgleichs-Einmalzahlungen ist für den Bestand eines 

Beamten-, Richter- oder Dienstanfängerverhältnisses kein bestimmter Stichtag vorge-

sehen. Die Anspruchsvoraussetzungen sind daher auch erfüllt, wenn das Beamten-, 

Richter- oder Dienstanfängerverhältnis erst im Laufe eines Kalendermonats begründet 

wird. Gleichermaßen besteht ein Anspruch auch für Bezugsmonate, in denen das Be-

amten-, Richter- oder Dienstanfängerverhältnis endet. Ein Anspruch auf die Inflations-

ausgleichs-Monatszahlungen scheidet aus, wenn das betreffende Rechtsverhältnis 

während des gesamten Bezugsmonats ruht und daher kein Bezügeanspruch gegeben 

ist. 



 

 

Durch die mit Satz 2 bestimmte Anwendung der allgemeinen Vorschriften des Bay-

BesG sind spezielle Regelungen (z. B. zur Kürzung bei Teilzeitbeschäftigung, bei be-

grenzter Dienstfähigkeit oder zur Rückforderung usw.) entbehrlich. Die Inflationsaus-

gleichszahlungen werden in diesen Fällen anteilig entsprechend dem Verhältnis der 

ermäßigten zur regelmäßigen Arbeitszeit gewährt. 

 

Für die Bemessung der Inflationsausgleichszahlungen (z. B. bei Teilzeitbeschäftigung) 

sind nach Satz 3 die Verhältnisse am Stichtag maßgebend. Bei Beurlaubungen unter 

Fortfall des Anspruchs auf Leistungen des Dienstherrn am Stichtag ist nach Satz 4 der 

letzte Tag mit Anspruch auf Bezüge maßgebend. 

 

Beamte, Beamtinnen, Richter und Richterinnen nach Art. 1 Abs. 1 Satz 1 erhalten In-

flationsausgleichs-Monatszahlungen in Höhe von 120 €. Anwärter und Anwärterinnen 

sowie Dienstanfänger und Dienstanfängerinnen erhalten Inflationsausgleichs-Monats-

zahlungen entsprechend den tarifvertraglichen Bestimmungen anteilig in Höhe von 

50 € bzw. 30 €. 

 

Rechtsreferendare und Rechtsreferendarinnen in einem öffentlich-rechtlichen Ausbil-

dungsverhältnis gehören aufgrund der Verweisung in Art. 3 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 des 

Gesetzes zur Sicherung des juristischen Vorbereitungsdienstes (SiGjurVD) ebenfalls 

zum berechtigten Personenkreis. Die Höhe der Inflationsausgleichszahlungen bemisst 

sich nach Abs. 2 Nr. 2 (Art. 3 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 SiGjurVD). 

 

Zu Abs. 3: 

Bei der Gewährung anderer Besoldungsbestandteile bleiben die Inflationsausgleichs-

Zahlungen unberücksichtigt; sie werden z. B. weder auf Ausgleichszulagen angerech-

net noch in die jährliche Sonderzahlung einbezogen. Bei der Berechnung des Alters-

teilzeitzuschlags oder des Zuschlags bei begrenzter Dienstfähigkeit sind die Inflations-

ausgleichs-Zahlungen ebenfalls nicht einzubeziehen. Dies entspricht der tarifvertragli-

chen Regelung. 

 

Zu Abs. 4: 



 

Abs. 4 bestimmt, gegen wen sich der Anspruch auf die Inflationsausgleichs-Zahlungen 

bei einem Wechsel des Dienstherrn richtet. Durch die Konkurrenzvorschrift in Abs. 4 

wird sichergestellt, dass die Inflationsausgleichszahlungen jedem oder jeder Berech-

tigten, Dienstanfänger oder Dienstanfängerin nur bis zum jeweiligen Höchstsatz ge-

währt werden. Soweit bereits von einem anderen Dienstherrn eine Inflationsaus-

gleichszahlung gewährt wurde, erfolgt keine Anrechnung oder Kürzung der Zahlung. 

 

Zu Nr. 7: 

Aufgrund der Entfristung des Art. 60a wird Art. 111 Nr. 1 entsprechend angepasst. 

Außerdem wird mit der Änderung das Außerkrafttreten des Art. 109a bestimmt, da die 

Regelung nach der vollständigen Auszahlung der Inflationsausgleichszahlungen nicht 

mehr erforderlich ist. 

 

Zu § 2 (Weitere Änderung des Bayerischen Besoldungsgesetzes) 

Zu Nr. 1: 

Die Regelung setzt die Erhöhung der Besoldung ab 1. November 2024 um 200 € um. 

Die Erhöhung der Besoldung um einheitliche Sockel-/Mindest-/Festbeträge für alle Be-

soldungsgruppen ist vor dem Hintergrund der Rechtsprechung des Bundesverfas-

sungsgerichts zum Abstandsgebot zu prüfen (siehe oben Ziffer 3.2). Aufgrund der 

Struktur des Anpassungsschritts, mit einer Erhöhung durch einen Festbetrag ohne 

eine darauf zeitgleich aufbauende Linearanpassung, würde eine abweichende Ausge-

staltung der Besoldungsanpassung in diesem Fall jedoch zu massiven Ungleichbe-

handlungen der unteren und mittleren Besoldungsgruppen im Vergleich zu den höhe-

ren Besoldungsgruppen führen. Die Übertragung des Festbetrags in der gegenwärti-

gen besonderen Ausnahmesituation (historisch hohe Inflation, die insbesondere Be-

amte und Beamtinnen in den unteren und mittleren Besoldungsgruppen in besonderer 

Weise belastet) ist insbesondere auch deshalb geboten, weil die kurz nach der Imple-

mentierung des Festbetrages vorgesehene lineare Anhebung der Grundgehälter zum 

1. Februar 2025 um 5,5 % einheitlich für alle Besoldungsgruppen die Bezüge in den 

höheren Besoldungsgruppen nominal stärker erhöht als in den unteren Besoldungs-

gruppen und ihr insoweit eine ausgleichende Wirkung zukommt. 

 



 

Die Trennung der beiden Anpassungsmaßnahmen mit der Erhöhung der Bezüge 

durch einen Festbetrag und einer weiteren Erhöhung durch eine prozentuale Anpas-

sung zu einem späteren Zeitpunkt wurde erstmals von den Tarifvertragsparteien ver-

einbart. In den bisherigen Tarifeinigungen wurden vergleichbare Anpassungsmaßnah-

men zu einem Anpassungsschritt verbunden und bauten dadurch aufeinander auf. Da 

bei dieser Tarifeinigung hiervon abgewichen wurde, erhöhen sich zum 1. November 

2024 ausschließlich die Grundgehälter und die Beträge der Auslandsbesoldung um 

den Festbetrag von 200,00 €, da sich der Festbetrag, abweichend von einer prozen-

tualen Erhöhung nur auf Grundgehälter und die Beträge der Auslandsbesoldung aus-

wirken kann. Auf andere besoldungsrechtliche Bestandteile (z. B. Orts- und Familien-

zuschlag oder Zulagen) oder versorgungsrechtliche Zuschläge (z. B. Kindererzie-

hungszuschlag) hat der Festbetrag hingegen keinen Einfluss. Diese Bezügebestand-

teile nehmen an der prozentualen Anhebung zum 1. Februar 2025 um 5,5 % teil. 

 

Regelungstechnisch werden die Anpassungsmaßnahmen mit dem jeweiligen Zeit-

punkt und Umfang bei der Grundlagenvorschrift zur Anpassung der Besoldung in 

Art. 16 verortet. Damit wird die Bedeutung der regelmäßigen Anpassungen insbeson-

dere im Hinblick auf die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts zur Amtsan-

gemessenheit der Alimentation unterstrichen. 

 

Mit Satz 3 werden die Anwärtergrundbeträge nach Anlage 10 entsprechend der im Ta-

rifabschluss vereinbarten Erhöhung der Ausbildungsentgelte angehoben. Auch die Er-

höhung der Anwärtergrundbeträge um monatlich 100 € folgt damit zeitgleich und sys-

temgerecht dem Tarifergebnis. Dies entspricht einer durchschnittlichen prozentualen 

Anpassung der Anwärtergrundbeträge von 6,90 %. 

 

Vom Regelungsinhalt des Art. 16 Abs. 2 nicht ausdrücklich erfasst sind Hochschulleis-

tungsbezüge. Die Funktions-Leistungsbezüge der Präsidenten und Präsidentinnen 

nehmen nach Art. 72 Abs. 3 automatisch an der allgemeinen Anpassung teil. Die üb-

rigen Leistungsbezüge werden nach Art. 70 Abs. 3 Satz 1 und Art. 71 Abs. 3 erhöht, 

soweit sie im Einzelfall für dynamisch erklärt worden sind. 

 

Zu Nr. 2: 



 

Die lineare Anpassung erfolgt nach Maßgabe der Anlagen zu diesem Gesetz. Aus-

gangspunkt sind grundsätzlich die Tabellen des in Bayern am Tag vor Inkrafttreten 

dieses Gesetzes geltenden Bayerischen Besoldungsgesetzes. 

 

Zu § 3 (Weitere Änderung des Bayerischen Besoldungsgesetzes) 

Für das Jahr 2025 ist die Besoldungsanpassung aus dem Jahr 2024 ganzjährig wirk-

sam. Der entsprechende Besoldungsdurchschnitt erhöht sich für das Jahr 2025 um 

5,5 % aus 11/12 des Jahresbetrags. 

 

Zu § 4 (Weitere Änderung des Bayerischen Besoldungsgesetzes) 

Die Regelung setzt die Linearanpassung zum 1. Februar 2025 um. Die Besoldung wird 

hierbei um 5,5 % erhöht. 

 

Regelungstechnisch werden die Anpassungsmaßnahmen mit dem jeweiligen Zeit-

punkt und Umfang bei der Grundlagenvorschrift zur Anpassung der Besoldung in 

Art. 16 verortet. Damit wird die Bedeutung der regelmäßigen Linearanpassungen ins-

besondere im Hinblick auf die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts zur 

Amtsangemessenheit der Alimentation unterstrichen. 

 

Auf eine detaillierte Auflistung der zu erhöhenden Bezügebestandteile kann verzichtet 

werden, da die in den Anlagen 3 bis 9 ausgebrachten Beträge weit überwiegend auch 

von der Linearanpassung erfasst werden. 

 

Mit Satz 2 werden die Anwärtergrundbeträge nach Anlage 10 entsprechend der im Ta-

rifabschluss vereinbarten Erhöhung der Ausbildungsentgelte angehoben. Auch die Er-

höhung der Anwärtergrundbeträge um monatlich 50 € folgt damit zeitgleich und sys-

temgerecht dem Tarifergebnis. Dies entspricht einer durchschnittlichen prozentualen 

Anpassung der Anwärtergrundbeträge von 3,23 %. 

 

Vom Regelungsinhalt des Art. 16 Abs. 2 nicht ausdrücklich erfasst sind Hochschulleis-

tungsbezüge. Die Funktions-Leistungsbezüge der Präsidenten und Präsidentinnen 

nehmen nach Art. 72 Abs. 3 automatisch an der allgemeinen Anpassung teil. Die üb-

rigen Leistungsbezüge werden nach Art. 70 Abs. 3 Satz 1 und Art. 71 Abs. 3 erhöht, 

soweit sie im Einzelfall für dynamisch erklärt worden sind. 



 

 

Zu § 5 (Weitere Änderung des Bayerischen Besoldungsgesetzes) 

Für das Jahr 2026 ist die Besoldungsanpassung aus dem Jahr 2025 ganzjährig wirk-

sam. Der für das Jahr 2025 festgesetzte Besoldungsdurchschnitt ist in einem zusätz-

lichen Schritt mit dem bisherigen Erhöhungsbetrag für einen weiteren Monat anzupas-

sen. 

 

Zu § 6 (Änderung des Bayerischen Beamtenversorgungsgesetzes) 

Nach Vollendung des 25. Lebensjahres entfällt der Anspruch auf einen Orts- und Fa-

milienzuschlag der Stufe 1 für Kinder. Da der Anspruch auf Waisengeld bis zur Voll-

endung des 27. Lebensjahres bestehen kann, ist für den Zwischenzeitraum zu bestim-

men, dass bei der Bemessung des Waisengeldes die Stufe L oder V nach den Ver-

hältnissen des Waisen oder der Waise anzusetzen ist. 

 

Zu § 7 (Weitere Änderung des Bayerischen Beamtenversorgungsgesetzes) 

Entsprechend den Regelungen in Art. 109a BayBesG (siehe § 1 Nr. 6) werden zur Ab-

milderung gestiegener Verbraucherpreise Inflationsausgleichs-Einmalzahlung sowie 

Inflationsausgleichs-Monatszahlungen an Versorgungsempfänger und Versorgungs-

empfängerinnen nach Maßgabe des jeweiligen Ruhegehalts- und Anteilssatzes (für 

Witwen und Waisen) gewährt. Es handelt sich jeweils um einen Zuschuss des Arbeit-

gebers zur Abmilderung der gestiegenen Verbraucherpreise im Sinne des § 3 Nr. 11c 

EStG für die Jahre 2023 und 2024. In Einzelfällen kann es zu einer (Teil-)Steuerpflich-

tigkeit der Inflationsausgleichszahlungen kommen, wenn neben dieser Sonderzahlung 

weitere Zahlungen gewährt wurden, die unter § 3 Nr. 11c EStG fallen.  

 

Zu Abs. 1: 

Anspruch auf die Inflationsausgleichs-Einmalzahlungen sollen Versorgungsempfänger 

und Versorgungsempfängerinnen haben, die am 9. Dezember 2023 einen Anspruch 

auf laufende Versorgungsbezüge haben. Verstarb ein Versorgungsempfänger oder 

eine Versorgungsempfängerin vor dem 9. Dezember 2023, wird die Inflationsaus-

gleichs-Einmalzahlung nicht nachgezahlt. Der Zweck, die mit dem gestiegenen Ver-

braucherpreisen für die jeweiligen Versorgungsberechtigten einhergehenden Belas-

tungen nachträglich abzufedern, kann in diesem Fall nicht mehr erreicht werden. Im 



 

Falle des Anspruchs auf Hinterbliebenenversorgung besteht vorbehaltlich der Aus-

schlussregelungen in Abs. 3 ein Anspruch nach dem jeweiligen Anteilssatz. Die Höhe 

der Inflationsausgleichs-Einmalzahlung ergibt sich aus dem jeweils maßgeblichen Ru-

hegehaltssatz und den Anteilssätzen des Witwen- und Waisengeldes. Maßgeblicher 

Ruhegehaltssatz ist dabei der erdiente bzw. der nach Art. 27 vorübergehend erhöhte 

Ruhegehaltssatz. Der Anspruch der Hinterbliebenen ermittelt sich aus dem mit dem 

jeweils maßgeblichen Anteilssatz (60 %, 55 %, 20 % oder 12 %) vervielfältigten Be-

trag, der dem Versorgungsurheber bzw. der Versorgungsurheberin zustand oder zu-

gestanden hätte. Eine vorübergehende Erhöhung des Ruhegehaltssatzes bleibt hier 

außer Betracht. Entsprechendes gilt für die Anteilssätze bei Unterhaltsbeitragsemp-

fängern und Unterhaltsbeitragsempfängerinnen. Bei Empfängern und Empfängerin-

nen von Mindestversorgung ist derjenige Ruhegehaltssatz zu Grunde zu legen, der für 

die Bestimmung der Mindestversorgung maßgeblich ist. 

 

Zu Abs. 2: 

Hinsichtlich der Inflationsausgleichs-Monatszahlungen gelten die Ausführungen zu 

Abs. 1 entsprechend.  

 

Zu Abs. 3: 

Durch die Konkurrenzvorschrift wird sichergestellt, dass die Inflationsausgleichszah-

lungen jedem oder jeder Berechtigten nur einmal gewährt werden. Mehrfachgewäh-

rungen, die auf unterschiedliche Rechtsverhältnisse im öffentlichen Dienst zurückzu-

führen sind, werden ausgeschlossen.  

 

Zu Abs. 4: 

Durch die Regelung wird klargestellt, dass die Inflationsausgleichszahlungen nicht Teil 

des Ruhegehalts sind und damit insbesondere nicht bei der Berechnung des Sterbe-

geldes oder der jährlichen Sonderzahlung zu berücksichtigen sind. Inflationsaus-

gleichszahlungen eines öffentlich-rechtlichen Dienstherrn werden nicht auf die Versor-

gungsbezüge angerechnet. Dies ist Folge der Konkurrenzvorschrift in Abs. 3, damit 

jeder Versorgungsempfänger oder jede Versorgungsempfängerin einmal die Inflati-

onsausgleichszahlungen oder entsprechende Leistungen erhält. Durch die in Abs.  3 

Satz 3 bestimmte Anwendung der allgemeinen Vorschriften des BayBeamtVG sind 

spezielle Regelungen (z. B. zur Rückforderung) entbehrlich. 



 

 

Zu § 8 (Weitere Änderung des Bayerischen Beamtenversorgungsgesetzes) 

Die Vorschrift enthält die für den Versorgungsbereich über die Anpassung der Bezüge 

nach Art. 16 Abs. 2 BayBesG hinaus erforderlichen Maßnahmen zur Anpassung der 

dort nicht erfassten ruhegehaltfähigen Bezüge und weiterer Versorgungsbezüge. 

 

Zu Nr. 1: 

Der Unfallausgleich wurde zum 1. Juli 2023 durch die Aufnahme von Tabellenwerten 

neu geregelt. Er nimmt als Versorgungsbezug (Art. 2 Abs. 1 Nr. 3) an allgemeinen Be-

zügeanpassungen teil.  

 

Zu Nr. 2 bis 4: 

Die das Ruhegehalt erhöhenden Zuschläge für Zeiten der Kindererziehung und der 

Pflege sowie der Kinderzuschlag zum Witwengeld nehmen als Versorgungsbezüge 

(Art. 2 Abs. 1 Nr. 6) an allgemeinen Bezügeanpassungen teil.  

 

Zu Nr. 5: 

Mit dem Fünften Gesetz zur Änderung besoldungsrechtlicher Vorschriften vom 28. Mai 

1990 (BGBl I S. 967) wurde die seinerzeitige Stellenzulage nach der Vorbemerkung 

Nummer 27 zu BBesO A/B in Höhe von 67 DM ab 1. Januar 1990 in den Besoldungs-

gruppen A 1 bis A 8 in das Grundgehalt integriert. Die Versorgungsempfänger und 

Versorgungsempfängerinnen waren in das neue – erhöhte – Grundgehalt überzulei-

ten. Bei allen Beamten und Beamtinnen sowie allen Ruhestandsbeamten und Ruhe-

standsbeamtinnen, denen die vorgenannte Stellenzulage nicht zustand, wurde das 

Grundgehalt um 67 DM vermindert. Der Verminderungsbetrag nimmt seitdem an all-

gemeinen Bezügeanpassungen teil und wurde zuletzt mit § 5 Nr. 4 des Gesetzes zur 

Anpassung der Bezüge 2022 vom 23. Juni 2022 (GVBl. S. 254) auf 67,76 € festge-

setzt, die nun um die Anpassung nach Art. 16 Abs. 2 BayBesG zu erhöhen sind.  

 

Zu § 9 (Änderung des Bayerischen Ministergesetzes) 

Mit der Änderung des Bayerischen Ministergesetzes werden die aktiven Mitglieder der 

Staatsregierung von der Inflationsausgleichszahlung ausgenommen. Gleiches gilt für 

die Empfänger und Empfängerinnen von Übergangsgeld. 

 



 

Zu § 10 (Änderung des Gesetzes zur Sicherung des juristischen Vorbereitungs-

dienstes) 

Die Unterhaltsbeihilfe der Rechtsreferendare und Rechtsreferendarinnen nimmt seit 

jeher aufgrund der Anpassungsvorschrift in Art. 3 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 SiGjurVD an li-

nearen Besoldungserhöhungen entsprechend der für Anwärter und Anwärterinnen 

maßgeblichen Regelungen teil. Die Änderung setzt die Erhöhung der Unterhaltsbei-

hilfe ab 1. November 2024 um. 

 

Zu § 11 (Weitere Änderung des Gesetzes zur Sicherung des juristischen Vorbe-

reitungsdienstes) 

Vgl. Begründung zu § 10 und § 4 Nr. 1. 

 

Zu § 12 (Änderung des Gesetzes über kommunale Wahlbeamte und Wahlbeam-

tinnen) 

Die Regelung in Art. 45 Abs. 5 KWBG bestimmt, dass auch hauptamtliche kommunale 

Wahlbeamte und Wahlbeamtinnen (Beamte und Beamtinnen auf Zeit) die Inflations-

ausgleichszahlungen erhalten. 

 

Zu § 13 (Weitere Änderung des Gesetzes über kommunale Wahlbeamte und 

Wahlbeamtinnen) 

Die Regelung dient der Aufhebung des Art. 109a BayBesG im Bereich der kommuna-

len Wahlbeamtinnen und Wahlbeamten. Nach vollständiger Auszahlung der Inflations-

ausgleichszahlungen ist der Verweis nicht mehr erforderlich. 

 

Zu § 14 (Änderung der Bayerischen Zulagenverordnung) 

Die Regelung bestimmt die lineare Anpassung der Zulagen- und Anrechnungsbeträge 

der BayZulV zum 1. Februar 2025. Im Übrigen vgl. Begründung zu § 4 Nr. 1. 

 

Zu § 15 (Inkrafttreten, Außerkrafttreten) 

Satz 1 regelt das allgemeine Inkrafttreten des Gesetzes. Das damit verbundene rück-

wirkende Inkrafttreten ist zulässig, da es die Auszahlung der Inflationsausgleichszah-

lungen ermöglicht. Satz 2 bestimmt das Inkrafttreten der Gewährung eines Orts- und 

Familienzuschlags für über 25-jährige Waisen rückwirkend auf den Zeitpunkt der Neu-

ausrichtung orts- und familienbezogener Besoldungsbestandteile zum 1. April 2023, 



 

das abweichende Inkrafttreten für die Anpassung der Bezüge zum 1. November 2024, 

die Anpassung des Besoldungsdurchschnitts für das Jahr 2025, die prozentuale An-

passung zum 1. Februar 2025 und die Anpassung des Besoldungsdurchschnitts für 

das Jahr 2026. 

 


